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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (68. Novelle zum ASVG) 

Beschäftigung im Inland Beschäftigung im Inland 

§ 3. (1) unverändert. § 3. (1) unverändert. 

(2) Als im Inland beschäftigt gelten auch (2) Als im Inland beschäftigt gelten auch 
 a) bis e) unverändert.  a) bis e) unverändert. 
 f) Dienstnehmer österreichischer Staatsangehörigkeit, die bei einer amtli-

chen Vertretung der Republik Österreich im Ausland oder bei Mitglie-
dern einer solchen Vertretung im Ausland beschäftigt sind. 

 f) Aufgehoben. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Vollversicherung Vollversicherung 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund 
dieses Bundesgesetzes versichert (vollversichert), wenn die betreffende Beschäfti-
gung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der Vollversicherung ausgenommen ist, 
noch nach § 7 nur eine Teilversicherung begründet: 

§ 4. (1) In der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind auf Grund 
dieses Bundesgesetzes versichert (vollversichert), wenn die betreffende Beschäfti-
gung weder gemäß den §§ 5 und 6 von der Vollversicherung ausgenommen ist, 
noch nach § 7 nur eine Teilversicherung begründet: 

 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
 6. Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Aktiengesellschaften, Sparkas-

sen, Landeshypothekenbanken sowie Versicherungsvereinen auf Gegen-
seitigkeit und hauptberufliche Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von 
Kreditgenossenschaften; 

 6. Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Aktiengesellschaften, Sparkas-
sen, Landeshypothekenbanken sowie Versicherungsvereinen auf Gegen-
seitigkeit und hauptberufliche Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von 
Kreditgenossenschaften, alle diese, soweit sie auf Grund ihrer Tätigkeit 
als Vorstandsmitglied (GeschäftsleiterIn) nicht schon nach Z 1 in Verbin-
dung mit Abs. 2 pflichtversichert sind; 

 7. bis 14. unverändert.  7. bis 14. unverändert. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

Ausnahmen von der Vollversicherung Ausnahmen von der Vollversicherung 

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind - unbeschadet einer nach § 7 
oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung - ausgenommen: 

§ 5. (1) Von der Vollversicherung nach § 4 sind - unbeschadet einer nach § 7 
oder nach § 8 eintretenden Teilversicherung - ausgenommen: 

 1. bis 10. unverändert.  1. bis 10. unverändert. 
 11. Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305,  11. Zeitsoldaten im Sinne des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 12. unverändert.  12. unverändert. 
 13. Erntehelfer nach § 18 Abs. 3 Z 2 des Fremdengesetzes 1997, BGBl. I 

Nr. 75; 
 13. ErntehelferInnen hinsichtlich einer bewilligten Beschäftigung im Rahmen 

einer Verordnung nach § 5 Abs. 1 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 218/1975; 

 14. und 15. unverändert.  14. und 15. unverändert. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Teilversicherung von im § 4 genannten Personen Teilversicherung von im § 4 genannten Personen 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind von den im § 4 
genannten Personen auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

§ 7. Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind von den im § 4 
genannten Personen auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

 1. in der Kranken- und Unfallversicherung hinsichtlich der nachstehend 
bezeichneten Beschäftigungsverhältnisse: 

 1. in der Kranken- und Unfallversicherung hinsichtlich der nachstehend 
bezeichneten Beschäftigungsverhältnisse: 

 a) bis e) unverändert.  a) bis e) unverändert. 
 f) die Erntehelfer nach § 18 Abs. 3 Z 2 des Fremdengesetzes 1997;  f) die im Rahmen einer Verordnung nach § 5 Abs. 1 des Ausländerbe-

schäftigungsgesetzes bewilligt beschäftigten ErntehelferInnen; 
 g) unverändert.  g) unverändert. 
 2. bis 4. unverändert.  2. bis 4. unverändert. 

Sonstige Teilversicherung Sonstige Teilversicherung 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

§ 8. (1) Nur in den nachstehend angeführten Versicherungen sind überdies 
auf Grund dieses Bundesgesetzes versichert (teilversichert): 

 1. in der Krankenversicherung  1. in der Krankenversicherung 
 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 c) Personen, die aufgrund der Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 

Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten - ausgenommen die in lit. e 
und Z 5 genannten Zeitsoldaten - soweit sie nicht nach diesem oder ei-
nem anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversi-
chert sind, 

 c) Personen, die aufgrund des Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder Ausbil-
dungsdienst leisten - ausgenommen die in lit. e und Z 5 genannten 
Zeitsoldaten - soweit sie nicht nach diesem oder einem anderen Bun-
desgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert sind, 

 d) bis f) unverändert.  d) bis f) unverändert. 
die unter lit. a, b und d genannten Personen jedoch nur, wenn und solange 
sie sich ständig im Inland aufhalten; 

die unter lit. a, b und d genannten Personen jedoch nur, wenn und solange 
sie sich ständig im Inland aufhalten; 

 2. bis 4. unverändert.  2. bis 4. unverändert. 
 5. in der Kranken- und Pensionsversicherung Zeitsoldaten, soweit sie An-  5. in der Kranken- und Pensionsversicherung Zeitsoldaten, soweit sie An-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
spruch auf berufliche Bildung haben (§§ 33 bzw. 41 Abs. 4 des Wehrge-
setzes 1978), im letzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

spruch auf berufliche Bildung haben (§ 63 des Wehrgesetzes 2001), im 
letzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

 (1a) Abs. 1 Z 2 lit. d, e und g sind nicht auf Personen in einem pensionsversi-
cherungsfreien Dienstverhältnis (§ 308 Abs. 2) anzuwenden, die 

  1. nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und vor dem 1. Jänner 2005 in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis aufgenommen wurden; 

  2. nach dem 31. Dezember 2004 in das pensionsversicherungsfreie Dienst-
verhältnis aufgenommen wurden. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

§ 12. (1) bis (5b) unverändert. § 12. (1) bis (5b) unverändert. 

(6) Mit dem Antritt des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-
stimmungen des Wehrgesetzes 1990 endet die Pflichtversicherung in der Unfall- 
und Pensionsversicherung Ausnahme der Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 
Z 3 lit. a und b bezeichneten Personen und mit Ausnahme der Pensionsversiche-
rung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d. 

(6) Mit dem Antritt des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 endet die Pflichtversicherung in der Unfall- und Pensionsver-
sicherung Ausnahme der Unfallversicherung der im § 8 Abs. 1 Z 3 lit. a und b 
bezeichneten Personen und mit Ausnahme der Pensionsversicherung nach § 8 
Abs. 1 Z 2 lit. d. 

(7) unverändert. (7) unverändert. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 17. (1) bis (4) unverändert. § 17. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf Versiche-
rungsmonate erworben sein müssen, der im Abs. 3 genannte Zeitraum von 
60 Monaten und die im Abs. 4 genannte Frist von sechs Monaten verlängern sich 

(5) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf Versiche-
rungsmonate erworben sein müssen, der im Abs. 3 genannte Zeitraum von 
60 Monaten und die im Abs. 4 genannte Frist von sechs Monaten verlängern sich 

 a) bis c) unverändert.  a) bis c) unverändert. 
 d) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes - ausgenommen 

Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 - aufgrund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990, 

 d) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes - ausgenommen 
Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 - aufgrund des 
Wehrgesetzes 2001, 

 e) unverändert.  e) unverändert. 

(6) bis (9) unverändert. (6) bis (9) unverändert. 

Durchführung des ELSY Durchführung des ELSY 

§ 31b. (1) unverändert § 31b. (1) unverändert 

(2) Beschlüsse des Hauptverbandes zur Ausübung der nach Abs. 1 vorgese-
henen Ermächtigungen bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der Mitglieder 
der Trägerkonferenz. Die Ausübung der aus der Gesellschaftsgründung nach 

(2) Beschlüsse des Hauptverbandes zur Ausübung der nach Abs. 1 vorgese-
henen Ermächtigungen bedürfen der Zustimmung von drei Vierteln der Mitglieder 
der Trägerkonferenz. Die Ausübung der aus der Gesellschaftsgründung nach 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 resultierenden Gesellschafterrechte des Hauptverbandes bedarf - unbescha-
det jener Rechte nach dem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
die anderen juristischen Personen aus einer Beteiligung an dieser Gesellschaft 
zustehen – in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung von drei Vierteln der 
Mitglieder der Trägerkonferenz: 

Abs. 1 resultierenden Gesellschafterrechte des Hauptverbandes bedarf - unbescha-
det jener Rechte nach dem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
die anderen juristischen Personen aus einer Beteiligung an dieser Gesellschaft 
zustehen – in folgenden Angelegenheiten der Zustimmung von drei Vierteln der 
Mitglieder der Trägerkonferenz: 

 1. bis 6. unverändert.  1. bis 6. unverändert. 
Ebenso kann die Trägerkonferenz mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder ein Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2 für 
den Fall vorsehen, dass ein beantragter Beschluss in solchen Angelegenheiten 
zwar eine absolute Stimmenmehrheit, nicht aber die erforderliche Zustimmung 
von drei Vierteln der Mitglieder der Trägerkonferenz erreicht. Die auf Grund eines 
solchen Schlichtungsverfahrens ergehende Entscheidung ersetzt die Beschlussfas-
sung der Trägerkonferenz. Solange der Hauptverband an der auf Grund von Abs. 1 
Z 1 errichteten Gesellschaft mit mehr als 50% der Geschäftsanteile beteiligt ist, ist 
der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft aus den auf Vorschlag der 
Trägerkonferenz zu bestellenden Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu 
wählen. Schlagen drei Aufsichtsratsmitglieder der genannten Gruppe ein Mitglied 
für die Funktion des Vorsitzenden vor, so ist nur dieses Mitglied zum Vorsitzen-
den des Aufsichtsrates wählbar. Eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung hat zwei Geschäftsführer zu haben. Des Weiteren gilt eine solche Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung als durch Gesetz eingerichteter Rechtsträger des 
öffentlichen Bereiches im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 und als Versiche-
rungsträger im Sinne der §§ 109 und 110. Die Finanzierung einer solchen Gesell-
schaft erfolgt durch die Versicherungsträger im Sinne der Bestimmungen über die 
Aufbringung der Mittel für die Verbandszwecke (Hauptverband). Wird zur Wah-
rung der Aufgaben als Gesellschafter der genannten Gesellschaft ein Ausschuss 
nach § 442c Abs. 1 gebildet, so gehören diesem der Präsident, der erste Stellver-
treter und der zweite Stellvertreter an. 

Ebenso kann die Trägerkonferenz mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner 
Mitglieder ein Schlichtungsverfahren in den Angelegenheiten nach Z 1 und 2 für 
den Fall vorsehen, dass ein beantragter Beschluss in solchen Angelegenheiten 
zwar eine absolute Stimmenmehrheit, nicht aber die erforderliche Zustimmung 
von drei Vierteln der Mitglieder der Trägerkonferenz erreicht. Die auf Grund eines 
solchen Schlichtungsverfahrens ergehende Entscheidung ersetzt die Beschlussfas-
sung der Trägerkonferenz. Solange der Hauptverband an der auf Grund von Abs. 1 
Z 1 errichteten Gesellschaft mit mehr als 50% der Geschäftsanteile beteiligt ist, ist 
der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft aus den auf Vorschlag der 
Trägerkonferenz zu bestellenden Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu 
wählen. Schlagen drei Aufsichtsratsmitglieder der genannten Gruppe ein Mitglied 
für die Funktion des Vorsitzenden vor, so ist nur dieses Mitglied zum Vorsitzen-
den des Aufsichtsrates wählbar. Eine solche Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung hat zwei Geschäftsführer zu haben. Des Weiteren gilt eine solche Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung als durch Gesetz eingerichteter Rechtsträger des 
öffentlichen Bereiches im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000 und als Versiche-
rungsträger im Sinne der §§ 109 und 110. Die Finanzierung einer solchen Gesell-
schaft erfolgt durch die Versicherungsträger im Sinne der Bestimmungen über die 
Aufbringung der Mittel für die Verbandszwecke (Hauptverband) nach Maßgabe 
des Abs. 2a. Wird zur Wahrung der Aufgaben als Gesellschafter der genannten 
Gesellschaft ein Ausschuss nach § 442c Abs. 1 gebildet, so gehören diesem der 
Präsident, der erste Stellvertreter und der zweite Stellvertreter an. 

 (2a) Bei den Kosten für die Finanzierung einer Gesellschaft nach Abs. 2 ist 
zwischen Errichtungskosten, Entwicklungskosten und laufenden Betriebskosten zu 
unterscheiden. Die Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates ist von 
der Beteiligung an der Tragung der laufenden Betriebskosten sowie künftiger 
Entwicklungskosten ausgenommen. 

(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 
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Sozialversicherungsprüfung Sozialversicherungsprüfung 

§ 41a. (1) bis (3) unverändert. § 41a. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Für die Sozialversicherungsprüfung gelten die für die Prüfungen nach 
§ 151 der Bundesabgabenordnung maßgeblichen Vorschriften der Bundesabga-
benordnung. Bei der Durchführung der Lohnsteuerprüfung (§ 86 EStG 1988) ist 
das Prüforgan des Krankenversicherungsträgers als Organ des für die Lohnsteuer-
prüfung zuständigen Finanzamtes tätig. Das Finanzamt ist von der Prüfung und 
vom Inhalt des Prüfungsberichtes oder der aufgenommenen Niederschrift zu ver-
ständigen. 

(4) Für die Sozialversicherungsprüfung gelten die für Außenprüfungen nach 
der Bundesabgabenordnung (BAO) maßgeblichen Vorschriften (§§ 147 bis 150 
BAO) mit Ausnahme des § 148 Abs. 3 BAO. Bei der Durchführung der Lohnsteu-
erprüfung (§ 86 EStG 1988) ist das Prüforgan des Krankenversicherungsträgers als 
Organ des für die Lohnsteuerprüfung zuständigen Finanzamtes tätig. Das Finanz-
amt ist von der Prüfung und vom Inhalt des Prüfungsberichtes oder der aufge-
nommenen Niederschrift zu verständigen. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 

Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt Allgemeine Beitragsgrundlage, Entgelt 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allgemeine 
Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf Cent gerundete Arbeits-
verdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2. Als Ar-
beitsverdienst in diesem Sinne gilt: 

§ 44. (1) Grundlage für die Bemessung der allgemeinen Beiträge (allgemeine 
Beitragsgrundlage) ist für Pflichtversicherte, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, der im Beitragszeitraum gebührende auf Cent gerundete Arbeits-
verdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2. Als Ar-
beitsverdienst in diesem Sinne gilt: 

 1. bis 18. unverändert.  1. bis 18. unverändert. 
An die Stelle des Betrages von 1 350 € tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erst-
mals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 mit der jeweili-
gen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

An die Stelle des in den Z 15, 16 und 18 genannten Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 6 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1) vervielfachte Betrag. 

(2) bis (8) unverändert. (2) bis (8) unverändert. 

 Berichtigung der Beitragsgrundlage 

 § 48. Wird eine höhere als die ursprünglich gemeldete Beitragsgrundlage mit 
rechtskräftigem Bescheid festgestellt und war zum Zeitpunkt des Antrages auf 
Berichtigung der Beitragsgrundlage das Recht auf Feststellung der Verpflichtung 
zur Zahlung der Beiträge noch nicht verjährt, so ist die Beitragsgrundlage vom 
Versicherungsträger – unbeschadet des § 49 Abs. 6 – zu berichtigen. 

Beiträge während der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes Beiträge während der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes 

§ 56a. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund 
der Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht die Beitragspflicht des Versicher-
ten und seines Dienstgebers in der Krankenversicherung. 

§ 56a. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund 
des Wehrgesetzes 2001 ruht die Beitragspflicht des Versicherten und seines 
Dienstgebers in der Krankenversicherung. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 
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Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes 

§ 89a. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 - ausgenommen die im § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e 
und Z 5 genannten Personen - ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen 
der Krankenversicherung für seine Person. 

§ 89a. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 - ausgenommen die im § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 genannten 
Personen - ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der Krankenversi-
cherung für seine Person. 

Kommission zur langfristigen Pensionssicherung Kommission zur langfristigen Pensionssicherung 

§ 108e. (1) bis (3) unverändert. § 108e. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat den (die) 
Vorsitzende(n) und die Mitglieder der Kommission bei Antritt ihres Amtes zur 
Amtsverschwiegenheit und zur gewissenhaften und unparteiischen Amtsausübung 
zu verpflichten. 

(4) Der/die Vorsitzende der Kommission und ihr/ihre StellvertreterIn sind 
vom Bundesminister für Soziales, die übrigen Mitglieder der Kommission und 
ihre StellvertreterInnen sind vom/von der Vorsitzenden - jeweils bei Antritt ihres 
Amtes - anzugeloben und dabei nachweislich zur Amtsverschwiegenheit und zur 
gewissenhaften und unparteiischen Amtsausübung zu verpflichten. 

(5) bis (11) unverändert. (5) bis (11) unverändert. 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

Anspruchsberechtigung während der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung 

§ 122. (1) unverändert. § 122. (1) unverändert. 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung oder nach 
Ablauf des im Abs. 1 lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind Leistungen, 
und zwar auch für Familienangehörige, nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen zu gewähren: 

(2) Für Versicherungsfälle, die nach dem Ende der Versicherung oder nach 
Ablauf des im Abs. 1 lit. b bezeichneten Zeitraumes eintreten, sind Leistungen, 
und zwar auch für Familienangehörige, nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen zu gewähren: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ausscheiden 

aus der durch eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungsverhältnis) 
begründeten Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen oder unmittelbar 
vorher mindestens sechs Wochen versichert waren und sogleich nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung erwerbslos geworden sind, wenn 
der Versicherungsfall während der Erwerbslosigkeit und binnen sechs 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung eintritt. War 
der Versicherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Pflichtversiche-
rung infolge Krankheit arbeitsunfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die Frist von sechs Wochen erst ab 
dem Erlöschen des Anspruches auf Krankengeld (Anstaltspflege) bzw. 

 2. an Personen, die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Ausscheiden 
aus der durch eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungsverhältnis) 
begründeten Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen oder unmittelbar 
vorher mindestens sechs Wochen versichert waren und sogleich nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung erwerbslos geworden sind, wenn 
der Versicherungsfall während der Erwerbslosigkeit und binnen sechs 
Wochen nach dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung eintritt. War 
der Versicherte im Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Pflichtversiche-
rung infolge Krankheit arbeitsunfähig oder bestand zu diesem Zeitpunkt 
Anspruch auf Wochengeld, so beginnt die Frist von sechs Wochen erst ab 
dem Erlöschen des Anspruches auf Krankengeld (Anstaltspflege) bzw. 
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Wochengeld zu laufen. Die Frist von sechs Wochen verlängert sich Wochengeld zu laufen. Die Frist von sechs Wochen verlängert sich 

 a) um die Dauer eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 - ausgenommen um Zeiten ei-
ner Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 - bzw. eines 
auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes zu leistenden or-
dentlichen oder außerordentlichen Zivildienstes bzw. eines Auslands-
dienstes gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes; 

 a) um die Dauer eines Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 - ausgenommen um Zeiten einer Pflichtversiche-
rung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e und Z 5 - bzw. eines auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes zu leistenden ordentlichen oder 
außerordentlichen Zivildienstes bzw. eines Auslandsdienstes gemäß 
§ 12 b des Zivildienstgesetzes; 

 b) unverändert.  b) unverändert. 
 3. und 4. unverändert.  3. und 4. unverändert. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 

Ruhen des Krankengeldanspruches Ruhen des Krankengeldanspruches 

§ 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: § 143. (1) Der Anspruch auf Krankengeld ruht: 
 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
 6. solange der Versicherte Präsenzdienst im Sinne des Wehrgesetzes 1990 

leistet und als Zeitsoldat gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e in der Kranken- bzw. 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 in der Kranken- und in der Pensionsversicherung 
teilversichert ist. 

 6. solange der Versicherte Präsenzdienst im Sinne des Wehrgesetzes 2001 
leistet und als Zeitsoldat gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 lit. e in der Kranken- bzw. 
gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 in der Kranken- und in der Pensionsversicherung 
teilversichert ist. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

 Wahrung der Leistungshöhe 

 § 223a. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf (vorzeitige) 
Alterspension - mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer die Pensions-
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag - unter Annahme einer 
früheren Antragstellung bereits erfüllt haben, bleibt der Anspruch auf eine Leis-
tung in zumindest jener Höhe gewahrt, die sich aus der frühestmöglichen Inan-
spruchnahme der Pension ergibt. 

Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1955 Beitragszeiten nach dem 31. Dezember 1955 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 sind 
anzusehen: 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 sind 
anzusehen: 

 1. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung mit Aus-
nahme der in Z. 2 bezeichneten Zeiten, und zwar 

 1. Zeiten einer Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung mit Aus-
nahme der in Z 2 bezeichneten Zeiten, und zwar 

 a) wenn die Anmeldung zur Pflichtversicherung binnen sechs Monaten 
nach Beginn der Beschäftigung beziehungsweise des Lehr- oder Aus-
bildungsverhältnisses erstattet worden ist, vom Tage des Beginnes der 

 a) von jenem Tag einer die Pflichtversicherung begründenden Beschäfti-
gung oder eines Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses an, ab dem für 
diese Zeiten - ausgehend vom Zeitpunkt der Anmeldung beim Versi-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beschäftigung beziehungsweise des Lehr- oder Ausbildungsverhältnis-
ses an, 

cherungsträger oder der Feststellung der Pflichtversicherung durch den 
Versicherungsträger - das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur 
Zahlung von Beiträgen noch nicht verjährt war (§ 68), 

 b) sonst von dem Tag an, an dem die Anmeldung beim Versicherungsträ-
ger eingelangt oder die Pflichtversicherung ohne vorhergehende An-
meldung bescheidmäßig festgestellt worden ist; die vor diesem Tag in 
einer die Pflichtversicherung begründenden Beschäftigung bzw. in ei-
nem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis zurückgelegten Zeiten gelten als 
Beitragszeiten nur, soweit die Beiträge für diese Zeiten wirksam 
(§ 230) entrichtet worden sind; 

 b) sonst von jenem Tag einer die Pflichtversicherung begründenden Be-
schäftigung oder eines Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses an, ab dem 
für diese Zeiten verjährte Beiträge wirksam (§ 230) nachentrichtet 
worden sind (§ 68a); 

 2. bis 8. unverändert.  2. bis 8. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert. 

Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 
1. Jänner 2005 

Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 
1. Jänner 2005 

§ 227. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor 
dem 1. Jänner 2005 gelten 

§ 227. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1955 und vor 
dem 1. Jänner 2005 gelten 

 1. bis 6.unverändert.  1. bis 6.unverändert. 
 7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegange-

ne Beitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund der Bestimmun-
gen des Wehrgesetzes 1990 Präsenz- oder Ausbildungsdienst - ausge-
nommen Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 - oder auf 
Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder au-
ßerordentlicher Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des Zivil-
dienstgesetzes) geleistet wird; ein solcher Auslandsdienst ist im Ausmaß 
von höchstens 14 Monaten zu berücksichtigen; 

 7. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die letzte vorangegange-
ne Beitragszeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des Wehrgeset-
zes 2001 Präsenz- oder Ausbildungsdienst - ausgenommen Zeiten einer 
Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 - oder auf Grund der Bestim-
mungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder außerordentlicher Zivil-
dienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des Zivildienstgesetzes) geleistet 
wird; ein solcher Auslandsdienst ist im Ausmaß von höchstens 
14 Monaten zu berücksichtigen; 

 8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund der Be-
stimmungen des Wehrgesetzes 1990 Präsenz- oder Ausbildungsdienst - 
ausgenommen Zeiten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 - 
oder auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher 
oder außerordentlicher Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des 
Zivildienstgesetzes) geleistet wird, sofern nicht Z. 7 anzuwenden ist; ein 
Auslandsdienst gemäß § 12 b des Zivildienstgesetzes ist im Ausmaß von 
höchstens 14 Monaten zu berücksichtigen; 

 8. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in dem die erste nachfolgende 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, die Zeiten, in denen auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 Präsenz- oder Ausbildungsdienst - ausgenommen Zei-
ten einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 - oder auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlicher oder außerordentli-
cher Zivildienst bzw. ein Auslandsdienst (§ 12 b des Zivildienstgesetzes) 
geleistet wird, sofern nicht Z. 7 anzuwenden ist; ein Auslandsdienst ge-
mäß § 12 b des Zivildienstgesetzes ist im Ausmaß von höchstens 
14 Monaten zu berücksichtigen; 

 9. bis 11. unverändert.  9. bis 11. unverändert. 

111/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

8 von 45



- 9 - 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert. 

Unwirksame Beiträge Unwirksame Beiträge 

§ 230. (1) unverändert. § 230. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden (2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 
 a) bis g) unverändert.  a) bis g) unverändert. 
 h) auf Beiträge, die nach § 52 Abs. 4 der Bund, das Bundesministerium 

für Landesverteidigung, das Arbeitsmarktservice oder ein öffentlicher 
Fonds zu zahlen hat. 

 h) auf Beiträge, die nach § 52 Abs. 4 der Bund, das Bundesministerium 
für Landesverteidigung, das Arbeitsmarktservice oder ein öffentlicher 
Fonds zu zahlen hat; 

 i) auf Beiträge, deren Grundlage nach § 48 berichtigt wurde. 

Neutrale Monate Neutrale Monate 

§ 234. (1) unverändert. § 234. (1) unverändert. 

(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene Zeiten der im Abs. 1 Z. 6 lit. b 
bezeichneten Art sind nur bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten und Zeiten der 
im Abs. 1 Z. 11 lit. b bezeichneten Art nur bis zum Höchstausmaß der letzten 
36 solcher Monate als neutrale Zeiten anzusehen. 

(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene Zeiten der im Abs. 1 Z. 6 lit. b 
bezeichneten Art sind nur bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten als neutrale 
Zeiten anzusehen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Wartezeit als allgemeine Voraussetzung der Leistungsansprüche Wartezeit als allgemeine Voraussetzung der Leistungsansprüche 

§ 235. (1) und (2) unverändert. § 235. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des Todes, wenn 

(3) Die Wartezeit entfällt für eine Leistung aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit oder aus dem Versicherungsfall des Todes, wenn 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 c) der Versicherungsfall die Folge einer anerkannten Dienstbeschädigung 

im Sinne der für Wehrpflichtige oder für Frauen im Ausbildungsdienst 
geltenden versorgungsrechtlichen Vorschriften ist. 

 c) der Versicherungsfall die Folge einer anerkannten Dienstbeschädigung 
im Sinne der versorgungsrechtlichen Vorschriften für Präsenz- oder 
Ausbildungsdienst Leistende ist. 

Bemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage 

§ 238. (1) unverändert. § 238. (1) unverändert. 

(2) Die Zahl der Gesamtbeitragsgrundlagen nach Abs. 1 vermindert sich, so 
weit dadurch die Bemessungsgrundlage 180 Beitragsmonate nicht unterschreitet, 

(2) Die Zahl der Gesamtbeitragsgrundlagen nach Abs. 1 vermindert sich, so 
weit dadurch die Bemessungsgrundlage 180 Beitragsmonate nicht unterschreitet, 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. um die Zahl der während der Zeit einer Familienhospizkarenz nach den  2. um die Zahl der während der Zeit einer Familienhospizkarenz nach den 

111/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

9 von 45



- 10 - 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§§ 14a und 14b AVRAG erworbenen Beitragsmonate. §§ 14a und 14b AVRAG oder nach gleichartigen bundes- oder landesge-

setzlichen Regelungen erworbenen Beitragsmonate. 

(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 

Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen 

§ 248c. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension (Knappschaftsalters-
pension) eine die Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz oder dem GSVG 
oder dem BSVG begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt, so gebührt dem (der) 
Versicherten ein besonderer Höherversicherungsbetrag, der nach Abs. 2 zu be-
rechnen ist. 

§ 248c. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension (Knappschaftsalters-
pension) ab dem Monatsersten nach Erreichung des Regelpensionsalters eine die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz oder dem GSVG oder dem BSVG 
begründende Erwerbstätigkeit ausgeübt, so gebührt dem (der) Versicherten ein 
besonderer Höherversicherungsbetrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. Fällt der 
Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, 
so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen Pen-

sionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen Pen-

sionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

§ 251a. (1) bis (3) unverändert. § 251a. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 (4) Für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 
 a) unverändert.  a) unverändert. 
 b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu 

zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
 b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu zählen, 

wobei folgende Reihenfolge gilt: 
Beitragsmonat der Pflichtversicherung und Beitragsmonat der Pflichtversicherung und 
Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetzes, 

Beitragsmonat nach § 115 Abs. 1 Z 2 des Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetzes, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten 
gemäß den §§ 227 a und 228 a 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten 
gemäß den §§ 227 a und 228 a 

 Ersatzmonat nach den §§ 227a und 228a, der als Beitragsmonat (der 
Pflichtversicherung) zu berücksichtigen ist, sowie Monat der Pflicht-
versicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g und nach § 225 Abs. 1 Z 8, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat gemäß den §§ 227 a und 228 a, Ersatzmonat gemäß den §§ 227 a und 228 a, 
leistungsunwirksamer Ersatzmonat; leistungsunwirksamer Ersatzmonat; 

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. 

(5) bis (8) unverändert. (5) bis (8) unverändert. 

Begriff der Invalidität Begriff der Invalidität 

§ 255. (1) bis (3) unverändert. § 255. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Als invalid gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr 
vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer 
Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem Stichtag min-
destens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei sind 
zumutbare Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksichtigen. 

(4) Als invalid gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Lebensjahr 
vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande ist, einer 
Tätigkeit, die er (sie) in den letzten 180 Kalendermonaten vor dem Stichtag min-
destens 120 Kalendermonate hindurch ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei sind 
zumutbare Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksichtigen. § 234 Abs. 1 Z 2 lit. a 
ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) bis (7) unverändert. (5) bis (7) unverändert. 

Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß Alters(Invaliditäts)pension, Ausmaß 

§ 261. (1) bis (4) unverändert. § 261. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Wenn bei der Berechnung der Höhe der Invaliditätspension nach Abs. 3 
zusätzliche Versicherungsmonate angerechnet werden, darf die Leistung, mit Aus-
nahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 248), - nach der Verminderung 
nach Abs. 4 – höchstens 60 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemes-
sungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 241) betragen. Dies gilt nicht, wenn 
die Leistung ohne Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3 und nach der Ver-
minderung nach Abs. 4 höher ist; in diesem Fall gebührt die Leistung ohne Be-
rücksichtigung der Monate nach Abs. 3. 

(5) Wenn bei der Berechnung der Höhe der Invaliditätspension nach Abs. 3 
zusätzliche Versicherungsmonate angerechnet werden, darf die Leistung, mit Aus-
nahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 248), - nach der Verminderung 
nach Abs. 4 – höchstens 60 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemes-
sungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 240, 241) betragen. Dies gilt nicht, 
wenn die Leistung ohne Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3 und nach der 
Verminderung nach Abs. 4 höher ist; in diesem Fall gebührt die Leistung ohne 
Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3. 

(6) und (7) unverändert. (6) und (7) unverändert. 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Witwer)pension Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Witwer)pension 

§ 265. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer Witwen(Witwer)pension 
(§ 258), ausgenommen die Bezieherin (der Bezieher) einer Wit-
wen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 2, die (der) sich wiederverehelicht hat, ge-
bührt eine Abfertigung in der Höhe des 35fachen der Witwen(Witwer)pension, auf 
die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der neuen Ehe Anspruch gehabt hat, aus-

§ 265. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer Witwen(Witwer)pension 
(§ 258), ausgenommen die Bezieherin (der Bezieher) einer Wit-
wen(Witwer)pension nach § 258 Abs. 2, die (der) sich wiederverehelicht hat, ge-
bührt eine Abfertigung in der Höhe des 35fachen der Witwen(Witwer)pension, auf 
die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der neuen Ehe Anspruch gehabt hat, aus-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
schließlich einer Ausgleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt haben. schließlich einer Ausgleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt hat. 

(2) bis (5) unverändert. (2) bis (5) unverändert. 

Knappschaftspension Knappschaftspension 

§ 277. (1) und (2) unverändert. § 277. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Anspruch auf Knappschaftspension ruht ab dem Tag des Anfalles ei-
ner Knappschaftsvoll- oder Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension nach 
diesem Bundesgesetz oder einer Erwerbsunfähigkeitspension nach dem GSVG 
oder nach dem BSVG, für die Dauer des bescheidmäßig zuerkannten Anspruches 
auf eine solche Leistung. Er fällt mit dem Anfall der Alterspension weg; § 100 
Abs. 2 letzter Satz ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Anspruch auf Knappschaftspension ruht ab dem Tag des Anfalles ei-
ner Knappschaftsvoll- oder Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension für die 
Dauer des bescheidmäßig zuerkannten Anspruches auf eine solche Leistung. Er 
fällt mit dem Anfall der Alterspension weg; § 100 Abs. 2 letzter Satz ist entspre-
chend anzuwenden. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 292. (1) bis (3) unverändert. § 292. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: (4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer Betracht zu bleiben: 
 a) bis n) unverändert.  a) bis n) unverändert. 
 o) Versehrtengeld nach § 149g Abs. 3 BSVG.  o) Versehrtengeld nach § 149g Abs. 3 BSVG; 
  p) nach Abzug der Kapitalertragsteuer (§ 95 EStG 1988) verbleibende Zins- 

und Kapitalerträge von jährlich bis zu 50 €. 

(5) bis (13) unverändert. (5) bis (13) unverändert. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen 

§ 294. (1) bis (4) unverändert. § 294. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Eine Anrechnung nach Abs. 1 erfolgt nicht, wenn die Ehe aus dem Ver-
schulden des anderen Ehegatten geschieden wurde, eine Unterhaltsleistung aus 
dieser Scheidung auf Grund eines Unterhaltsverzichtes nicht erbracht wird und 
dieser Verzicht spätestens 10 Jahre vor dem Stichtag abgegeben wurde. 

(5) Aufgehoben. 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 308. (1) bis (2) unverändert. § 308. (1) bis (2) unverändert. 

(3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, aufge-
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor, zu 
erstatten: 

(3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, aufge-
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor, zu 
erstatten: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
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 2. Beiträge nach § 227 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes oder nach § 116 GSVG 

oder nach § 107 BSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen. 

 2. Beiträge nach § 227 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes oder nach § 116 GSVG 
oder nach § 107 BSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen; 

  3. Beiträge zur freiwilligen Versicherung nach den §§ 16a, 17 und 18b die-
ses Bundesgesetzes, nach § 12b GSVG oder nach § 9 BSVG in dem 
Ausmaß, in dem sie von der versicherten Person zu tragen sind, wenn die-
se Beiträge für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem Stichtag nach Abs. 7 
liegen und die für die Begründung eines Anspruches auf einen Ru-
he(Versorgungs)genuss nicht angerechnet werden. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der Dienstge-
ber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 107a gilt entsprechend. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der Dienstge-
ber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 107a gilt entsprechend. 

(4) bis (8) unverändert. (4) bis (8) unverändert. 

Rechts- und Verwaltungshilfe Rechts- und Verwaltungshilfe 

§ 360. (1) und (2) unverändert. § 360. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband sind berechtigt, auf 
automationsunterstütztem Weg Einsicht in das automationsunterstützt geführte 
Grundbuch, in das zentrale Gewerberegister und in das automationsunterstützt 
geführte Firmenbuch zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben, insbesondere zur Erbringung von Leistungen und zur Durchführung des 
Versicherungs-, Melde- und Beitragswesens, notwendig ist. Die Berechtigung zur 
Einsicht in das Grundbuch umfaßt auch die Einsichtnahme in das Personenver-
zeichnis. Die Berechtigung zur Einsicht in das Firmenbuch umfaßt auch die bun-
desweite Suche nach im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten 
Personen. 

(3) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband sind berechtigt, auf 
automationsunterstütztem Weg Einsicht in das Grundbuch, das Adressregister, das 
zentrale Gewerberegister und das Firmenbuch zu nehmen, soweit dies zur Erfül-
lung der ihnen übertragenen Aufgaben, insbesondere zur Erbringung von Leistun-
gen und zur Durchführung des Versicherungs-, Melde- und Beitragswesens, not-
wendig ist. Die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch umfaßt auch die Ein-
sichtnahme in das Personenverzeichnis. Die Berechtigung zur Einsicht in das 
Firmenbuch umfaßt auch die bundesweite Suche nach im Zusammenhang mit den 
Rechtsträgern gespeicherten Personen. 

(4) und (5) unverändert. (4) und (5) unverändert. 

(6) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband haben zur Sicherung 
der Unverwechselbarkeit und Richtigkeit der von ihnen verwendeten Daten sowie 
zur Durchführung ihrer Verfahren das Recht, das Verfahren der Meldebehörden 
nach § 14 Abs. 2 des Meldegesetzes 1991 in Anspruch zu nehmen. Sie sind ver-
pflichtet, bei Änderungen (Feststellung, Richtigstellung usw.) von Familiennamen, 
Vornamen, Geschlechtsangabe, Staatsbürgerschaft und Geburtsdaten sowie der 
ZMR-Zahl (§ 16 Meldegesetz 1991) mit dem Zentralen Melderegister beim Bun-
desminister für Inneres zum Zwecke der Führung der Gleichsetzungstabelle (§ 16b 

(6) Die Sozialversicherungsträger und der Hauptverband haben zur Sicherung 
der Unverwechselbarkeit und Richtigkeit der von ihnen verwendeten Daten sowie 
zur Durchführung ihrer Verfahren das Recht, das Verfahren der Meldebehörden 
nach § 14 Abs. 2 des Meldegesetzes 1991 in Anspruch zu nehmen. Sie sind ver-
pflichtet, bei Änderungen (Feststellung, Richtigstellung usw.) von Familiennamen, 
Vornamen, Geschlechtsangabe, Staatsbürgerschaft und Geburtsdaten sowie der 
ZMR-Zahl (§ 16 Meldegesetz 1991) mit dem Zentralen Melderegister beim Bun-
desminister für Inneres zum Zwecke der Führung der Gleichsetzungstabelle (§ 16b 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Meldegesetz 1991 in der Fassung des Artikels II BGBl. I Nr. 28/2001) zusammen-
zuarbeiten und dort geänderte Daten zu verwenden, soweit dies zur eindeutigen 
Identifizierung einer Person notwendig ist. Leistungsansprüche, Anwartschaften 
oder deren Veränderungen können aus solchen Änderungen nicht abgeleitet wer-
den. 

Meldegesetz 1991 in der Fassung des Artikels II BGBl. I Nr. 28/2001) zusammen-
zuarbeiten und dort geänderte Daten zu verwenden, soweit dies zur eindeutigen 
Identifizierung einer Person notwendig ist. Leistungsansprüche, Anwartschaften 
oder deren Veränderungen können aus solchen Änderungen nicht abgeleitet wer-
den. Abfragen der Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes aus dem 
Zentralen Melderegister sind auch nach dem Auswahlkriterium der Anschrift 
(Wohnadresse) zulässig, und zwar zur Überprüfung von Angaben über das Vorlie-
gen eines gemeinsamen Haushaltes, soweit dies für die Feststellung eines Leis-
tungsanspruches notwendig ist. Die Ergebnisse solcher Abfragen stellen lediglich 
einen Anhaltspunkt bei der Ermittlung des Tatbestandes des gemeinsamen Haus-
haltes dar. 

(7) unverändert. (7) unverändert. 

Einspruch gegen Bescheide der Versicherungsträger Einspruch gegen Bescheide der Versicherungsträger 

§ 412. (1) bis (5) unverändert. § 412. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung; der Landeshauptmann 
kann jedoch dem Einspruch auf Antrag aufschiebende Wirkung dann zuerkennen, 
wenn 

(6) Dem Einspruch kommt eine aufschiebende Wirkung kraft Gesetzes nicht 
zu. Der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau hat jedoch auf Antrag der ein-
spruchswerbenden Person die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, insoweit 
dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwägung 
aller berührten Interessen mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit Be-
scheid eingeräumten Berechtigung durch eine dritte Person für die einspruchswer-
bende Person ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. Haben sich die 
Voraussetzungen, die für die Entscheidung über die aufschiebende Wirkung des 
Einspruches maßgebend waren, wesentlich geändert, so ist auf Antrag einer Partei 
neu zu entscheiden. Die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bedarf nur 
dann einer Begründung, wenn Interessen Dritter berührt werden. 

 1. der Einspruch nach Lage des Falles erfolgversprechend erscheint oder  
 2. das Verhalten des Einspruchswerbers nicht auf eine Gefährdung der Ein-

bringlichkeit von Sozialversicherungsbeiträgen gerichtet ist. 
 

§ 413 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Landeshauptmann die 
vorläufige Durchführung und die Erbringung der in Betracht kommenden Leistun-
gen bis zur Rechtskraft der Entscheidung dem Versicherungsträger, der den Be-
scheid erlassen hat, zu übertragen hat. Der Antrag auf Zuerkennung der aufschie-
benden Wirkung des Einspruches ist innerhalb der für die Einbringung des Ein-
spruches vorgesehenen Frist (Abs. 1) beim Versicherungsträger zu stellen. Der 
Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung des Einspruches gilt gleich-

§ 413 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Landeshauptmann die 
vorläufige Durchführung und die Erbringung der in Betracht kommenden Leistun-
gen bis zur Rechtskraft der Entscheidung dem Versicherungsträger, der den Be-
scheid erlassen hat, zu übertragen hat. Der Antrag auf Zuerkennung der aufschie-
benden Wirkung des Einspruches ist innerhalb der für die Einbringung des Ein-
spruches vorgesehenen Frist (Abs. 1) beim Versicherungsträger zu stellen. Der 
Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung des Einspruches gilt gleich-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zeitig als Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bei Einbringung 
eines Vorlageantrages; dies gilt auch dann, wenn der Vorlageantrag nicht vom 
Einspruchswerber, sondern von einer anderen Partei gestellt wird. 

zeitig als Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bei Einbringung 
eines Vorlageantrages; dies gilt auch dann, wenn der Vorlageantrag nicht vom 
Einspruchswerber, sondern von einer anderen Partei gestellt wird. 

Aufgaben des Vorstandes und Vertretung des Versicherungsträgers Aufgaben des Vorstandes und Vertretung des Versicherungsträgers 

§ 434. (1) unverändert. § 434. (1) unverändert. 

(2) In jenen Fällen, in denen der Vorstand die Vertretung des Versicherungs-
trägers übertragen hat, genügt zum Nachweis der Vertretungsbefugnis eine Be-
scheinigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Vertretungsbefugnis natürlicher Personen wird durch eine Bescheini-
gung der Aufsichtsbehörde und durch die Eintragung in das Ergänzungsregister 
(§ 6 Abs. 4 in Verbindung mit § 2 Z 7 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 10/2004) nachgewiesen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Mitglieder des Beirates Mitglieder des Beirates 

§ 440a. (1) bis (4) unverändert. § 440a. (1) bis (4) unverändert. 

(5) § 420 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- 
und Aufenthaltskosten besteht 

(5) § 420 Abs. 5 Z 1 und 3 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Sitzungsgeld besteht 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 

Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und Ansprüchen Begünstigte Erwerbung von Anwartschaften und Ansprüchen 

§ 502. (1) bis (5) unverändert. § 502. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Abs. 1 und 4 gelten auch für Personen, die vor der Haft, Strafe, Anhal-
tung, Arbeitslosigkeit, Ausbürgerung oder Auswanderung aus Gründen, auf die 
der (die) Betreffende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten gemäß § 226 oder 
Ersatzzeiten gemäß den §§ 228 und 229 zurückgelegt haben, sofern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen (ihren) Wohnsitz im Gebiet der Republik 
Österreich hatte und, in den Fällen des Abs. 4, spätestens am 12. März 1938 gebo-
ren wurde. Eine solche Nachentrichtung, soweit sie für die Zeiten der Auswande-
rung erfolgt, ist unbeschadet des Abs. 1 letzter Satz frühestens für Zeiten nach der 
Vollendung des 15. Lebensjahres der in Betracht kommenden Person zulässig. 

(6) Abs. 1 und 4 gelten auch für Personen, die vor der Haft, Strafe, Anhal-
tung, Arbeitslosigkeit, Ausbürgerung oder Auswanderung aus Gründen, auf die 
der (die) Betreffende keinen Einfluß hatte, keine Beitragszeiten gemäß § 226 oder 
Ersatzzeiten gemäß den §§ 228 und 229 zurückgelegt haben, sofern der (die) 
Betreffende am 12. März 1938 seinen (ihren) Wohnsitz im Gebiet der Republik 
Österreich hatte und, in den Fällen des Abs. 4, spätestens am 12. März 1938 gebo-
ren wurde. Der erste Satz ist auch auf Personen anzuwenden, die nach dem 
12. März 1938 und spätestens am 8. Mai 1945 geboren wurden und als Verfolgte 
im Gebiet der Republik Österreich oder in einem anderen Land gelebt haben, 
wenn zumindest ein Elternteil der betroffenen Person am 12. März 1938 seinen 
Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich hatte. Eine solche Nachentrichtung, 
soweit sie für die Zeiten der Auswanderung erfolgt, ist unbeschadet des Abs. 1 
letzter Satz frühestens für Zeiten nach der Vollendung des 15. Lebensjahres der in 
Betracht kommenden Person zulässig. 

(7) und (8) unverändert. (7) und (8) unverändert. 
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Erwerbung von Versicherungszeiten bei Gewährung von strafrechtlichen 
Entschädigungen 

Erwerbung von Versicherungszeiten bei Gewährung von strafrechtlichen 
Entschädigungen 

§ 506a. Zeiten einer Anhaltung, § 506a. Zeiten einer Anhaltung, 
 1. für die in einem Aufforderungsverfahren nach § 9 des Strafrechtlichen 

Entschädigungsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 125/2004, ein Ersatzanspruch 
anerkannt worden ist oder 

 1. für die in einem Aufforderungsverfahren nach § 9 des Strafrechtlichen 
Entschädigungsgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 125/2004, ein Ersatzanspruch 
anerkannt worden ist oder 

 2. für die ein österreichisches Gericht einen Entschädigungsanspruch für 
strafgerichtliche Anhaltung oder Verurteilung rechtskräftig zuerkannt hat, 

 2. für die ein österreichisches Gericht einen Entschädigungsanspruch für 
strafgerichtliche Anhaltung oder Verurteilung rechtskräftig zuerkannt hat, 

gelten, sofern der Versicherte vor der Anhaltung Beitragszeiten oder Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz erworben hat, als Versi-
cherungszeiten, und zwar die vor dem Zeitpunkt, ab dem von der betreffenden 
Versichertengruppe erstmals Beiträge entrichtet werden konnten, gelegenen An-
haltungszeiten als Ersatzzeiten und die nach diesem Zeitpunkt gelegenen Anhal-
tungszeiten als Beitragszeiten der Pflichtversicherung. Die auf diese Beitragszeiten 
entfallenden Beiträge hat der Bund an den zuständigen Versicherungsträger nach 
den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften nachzuentrichten. Die Beitrags-
zeiten gelten in dem Zweig der Pensionsversicherung als erworben, in dem der 
Versicherte zuletzt vor der Anhaltungszeit Beitrags- oder Ersatzzeiten zurückge-
legt hat. Als Beitragsgrundlage für die Bemessung der Beiträge und für die Leis-
tungen der Pensionsversicherung gilt das 30fache der Tagesbeitragsgrundlage der 
Pflichtversicherung (§ 242 Abs. 2 Z 1) des dem Ausscheiden aus der Pflichtversi-
cherung vorangegangenen letzten Beitragsjahres (§ 242 Abs. 10); hat der Versi-
cherte Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur im Beitragsjahr des Beginnes der 
Anhaltung erworben, dann ist dieses Beitragsjahr heranzuziehen. 

gelten, sofern der Versicherte vor der Anhaltung Beitragszeiten oder Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz erworben hat, als Versi-
cherungszeiten, und zwar die vor dem Zeitpunkt, ab dem von der betreffenden 
Versichertengruppe erstmals Beiträge entrichtet werden konnten, gelegenen An-
haltungszeiten als Ersatzzeiten und die nach diesem Zeitpunkt gelegenen Anhal-
tungszeiten als Beitragszeiten der Pflichtversicherung. Die auf diese Beitragszeiten 
entfallenden Beiträge hat der Bund an den zuständigen Versicherungsträger nach 
den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften nachzuentrichten. Die Beitrags-
zeiten gelten in dem Zweig der Pensionsversicherung als erworben, in dem der 
Versicherte zuletzt vor der Anhaltungszeit Beitrags- oder Ersatzzeiten zurückge-
legt hat. Als Tagesbeitragsgrundlage für die Bemessung der Beiträge und für die 
Leistungen der Pensionsversicherung gilt der 360. Teil der Summe der Beitrags-
grundlagen des letzten Kalenderjahres vor dem Ausscheiden aus der Pflichtversi-
cherung, wenn die Pflichtversicherung das gesamte Kalenderjahr hindurch bestan-
den hat; ist dies nicht der Fall, so ist anstelle des 360. Teiles die Anzahl der Tage 
der Pflichtversicherung in diesem Kalenderjahr maßgeblich. Hat die versicherte 
Person Beitragszeiten der Pflichtversicherung nur in dem Kalenderjahr des Begin-
nes der Anhaltung erworben, so ist dieses Kalenderjahr heranzuziehen. 

Schlussbestimmungen zu Art. 73 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

Schlussbestimmungen zu Art. 73 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

§ 607. (1) bis (14a) unverändert. § 607. (1) bis (11) unverändert. 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1951 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspensi-
on bei langer Versicherungsdauer (vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer) - mit Ausnahme der §§ 108h Abs. 1, 238, 239, 261, 261b, 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1951 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspensi-
on bei langer Versicherungsdauer (vorzeitige Knappschaftsalterspension bei langer 
Versicherungsdauer) - mit Ausnahme der §§ 108h Abs. 1, 238, 239, 261, 261b, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
284 Z 3 und 284b - so anzuwenden, dass abweichend von § 253b Abs. 1 284 Z 3 und 284b - so anzuwenden, dass abweichend von § 253b Abs. 1 
 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
dabei gilt § 231 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

dabei gilt § 231 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227a oder 
228a dieses Bundesgesetzes oder §§ 116a oder 116b GSVG oder §§ 107a 
oder 107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken, 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 227a oder 
228a dieses Bundesgesetzes oder §§ 116a oder 116b GSVG oder §§ 107a 
oder 107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a oder nach § 228a de-
cken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a oder nach § 228a de-
cken, 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes (§ 227 
Abs. 1 Z 7 und 8 dieses Bundesgesetzes oder § 116 Abs. 1 Z 3 GSVG o-
der § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG). 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes (§ 227 
Abs. 1 Z 7 und 8 dieses Bundesgesetzes oder § 116 Abs. 1 Z 3 GSVG o-
der § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG), 

  - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6), 
  - leistungswirksame Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und nach 

§ 107 Abs. 1 Z 1 BSVG. 
§ 261 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – abwei-
chend von Abs. 15 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei Steigerungs-
punkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 durch 
1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte bzw. in 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung das Ausmaß von 
1,955 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch 
2,175 Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 2,125 Steigerungspunkte, im 
Jahr 2009 durch 2,075 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 
2,025 Steigerungspunkte ersetzt wird; Abs. 15 zweiter und dritter Satz sind anzu-
wenden. § 261 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nicht anzuwenden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der 
Voraussetzung des Fehlens einer die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstä-
tigkeit am Stichtag (§ 253b Abs. 1 Z 4) - bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 
erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2011 ist § 261 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 71/2003 so anzuwenden, dass an die Stelle des Regelpensionsalters 
das jeweils geltende Anfallsalter für die vorzeitige Alterspension bei langer Versi-
cherungsdauer tritt; Abs. 11 ist entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits 
ergangener Entscheidungen steht dem nicht entgegen. 

§ 261 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – abwei-
chend von Abs. 15 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei Steigerungs-
punkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 durch 
1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte bzw. in 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung das Ausmaß von 
1,955 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch 
2,175 Steigerungspunkte, im Jahr 2008 durch 2,125 Steigerungspunkte, im 
Jahr 2009 durch 2,075 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 
2,025 Steigerungspunkte ersetzt wird; Abs. 15 zweiter und dritter Satz sind anzu-
wenden. § 261 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nicht anzuwenden.. 
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(13) bis (14a) unverändert. (13) bis (14a) unverändert. 

(15) § 261 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 1,78 Steigerungs-
punkten ersetzt wird durch 

(15) § 261 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 1,78 Steigerungs-
punkten ersetzt wird durch 

 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 248), darf 
in diesen Fällen 80 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 241) nicht übersteigen. Liegen jedoch mehr 
als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß der 
höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage, das sich aus § 261 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 248), darf 
in diesen Fällen 80 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 240, 241) nicht übersteigen. Liegen jedoch 
mehr als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß 
der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage, das sich aus 
§ 261 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

(15a) bis (16) unverändert. (15a) bis (16) unverändert. 

(17) § 284 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 1,955 Steigerungs-
punkten ersetzt wird durch 

(17) § 284 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 1,955 Steigerungs-
punkten ersetzt wird durch 

 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 248), darf 
in diesen Fällen 87 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 241) nicht übersteigen. Liegen jedoch mehr 
als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß der 
höchsten zur Anwendung gelangenden Bemessungsgrundlage, das sich aus § 261 
Abs. 2 in Verbindung mit § 284 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 71/2003 ergibt. 

Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 248), darf 
in diesen Fällen 87 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 238 Abs. 1, 239 Abs. 1, 240, 241) nicht übersteigen. Liegen jedoch 
mehr als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß 
der höchsten zur Anwendung gelangenden Bemessungsgrundlage, das sich aus 
§ 261 Abs. 2 in Verbindung mit § 284 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

(17a) bis (23) unverändert. (17a) bis (23) unverändert. 

 Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(68. Novelle) 

 § 633. (1) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2008 die §§ 4 Abs. 1 Z 6, 5 Abs. 1 Z 11 und 13, 7 Z 1 lit. f, 

8 Abs. 1 Z 1 lit. c und Z 5, 12 Abs. 6, 17 Abs. 5 lit. d, 31b Abs. 2 und 2a, 
41a Abs. 4, 44 Abs. 1, 48 samt Überschrift, 56a Abs. 1, 89a, 108e Abs. 4, 
122 Abs. 2 Z 2 lit. a, 143 Abs. 1 Z 6, 223a samt Überschrift, 225 Abs. 1 
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Z 1, 227 Abs. 1 Z 7 und 8, 230 Abs. 2 lit. h und i, 234 Abs. 2, 235 Abs. 3 
lit. c, 238 Abs. 2 Z 2, 248c Abs. 1, 251a Abs. 4 lit. b, 255 Abs. 4, 261 
Abs. 5, 265 Abs. 1, 277 Abs. 3, 292 Abs. 4 lit. o und p, 308 Abs. 3 Z 2 
und 3, 360 Abs. 3 und 6, 412 Abs. 6, 434 Abs. 2, 440a Abs. 5, 502 Abs. 6, 
506a sowie 607 Abs. 12 in der Fassung der Z 45, 15 und 17 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007; 

  2. mit 1. Jänner 2011 § 607 Abs. 12 in der Fassung der Z 46 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007; 

  3. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 § 8 Abs. 1a in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. xx/2007. 

 (2) Die §§ 3 Abs. 2 lit. f, 294 Abs. 5 und 617 Abs. 13 treten mit Ablauf des 
31. Dezember 2007 außer Kraft. 

 (3) § 308 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 gilt 
auch für Personen, die vor dem 1. Jänner 2008 in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis aufgenommen wurden. Die Rechtskraft bereits ergangener Ent-
scheidungen steht dem nicht entgegen. 

 (4) Für Personen, die erst auf Grund des § 502 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 Beiträge für die Zeit der Auswanderung 
nachentrichten können, ist § 502 Abs. 4 so anzuwenden, dass auch für die Zeit 
nach dem 31. März 1959 Beiträge für insgesamt höchstens 
180 Versicherungsmonate nachentrichtet werden können. 

 (5) Personen, die erst auf Grund des § 502 Abs. 6 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 Anspruch auf eine Leistung aus der Pensionsversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz haben, gebührt diese Leistung ab dem 
1. Jänner 2008, wenn der Antrag innerhalb eines Jahres nach diesem Zeitpunkt 
gestellt wird, sonst ab dem der Antragstellung folgenden Monatsersten. Befindet 
sich die Antrag stellende Person zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Grund 
einer aus den Gründen des § 500 Abs. 1 erfolgten Auswanderung noch im Aus-
land, so ist das Zutreffen der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch abwei-
chend von § 223 Abs. 2 zum Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles zu 
prüfen. 

 (6) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, ist § 506a in der 
am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 
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Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (33. Novelle zum GSVG) 

Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensionsversicherung Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensionsversicherung 

§ 3. (1) bis (3) unverändert. § 3. (1) bis (3) unverändert. 

 (4) Abs. 3 Z 1, 2 und 4 sind nicht auf Personen in einem pensionsversiche-
rungsfreien Dienstverhältnis (§ 308 Abs. 2 ASVG) anzuwenden, die 

  1. nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und vor dem 1. Jänner 2005 in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis aufgenommen wurden; 

  2. nach dem 31. Dezember 2004 in das pensionsversicherungsfreie Dienst-
verhältnis aufgenommen wurden. 

(5) unverändert. (5) unverändert. 

Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung 

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet § 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung endet 
 1. bis 6. unverändert.  1. bis 6. unverändert. 
 7. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit dem Letzten des Kalendermona-

tes, in dem der Ausnahmegrund eintritt. 
 7. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit dem Letzten des Kalendermona-

tes, in dem der Ausnahmegrund eintritt; 

  8. mit dem Letzten des Kalendermonates nach Zustellung des Bescheides 
des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Pflichtversiche-
rung, wenn der Aufenthalt der versicherten Person seit mindestens sechs 
Monaten unbekannt ist; die Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekannt-
machung im Sinne des § 25 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982. 

(2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung endet (2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung endet 
 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
 6. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit dem Letzten des Kalendermona-

tes, in dem der Ausnahmegrund eintritt. 
 6. bei Eintritt eines Ausnahmegrundes mit dem Letzten des Kalendermona-

tes, in dem der Ausnahmegrund eintritt; 
  7. mit dem Letzten des Kalendermonates nach Zustellung des Bescheides 

des Versicherungsträgers über das Ausscheiden aus der Pflichtversiche-
rung, wenn der Aufenthalt der versicherten Person seit mindestens sechs 
Monaten unbekannt ist; die Zustellung erfolgt durch öffentliche Bekannt-
machung im Sinne des § 25 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982. 

(3) bis (5) unverändert. (3) bis (5) unverändert. 
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Weiterversicherung Weiterversicherung 

§ 8. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
ausscheiden, können sich und ihre mitversicherten Familienangehörigen, solange 
sie ihren Wohnsitz im Inland haben und nicht nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert sind, weiterversichern, 
wenn sie in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz krankenversichert waren. Die Frist von zwölf Monaten verlängert 
sich um Zeiten, während derer der Versicherte 

§ 8. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
ausscheiden, können sich und ihre mitversicherten Familienangehörigen, solange 
sie ihren Wohnsitz im Inland haben und nicht nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz in der Krankenversicherung pflichtversichert sind, weiterversichern, 
wenn sie in den vorangegangenen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz krankenversichert waren. Die Frist von zwölf Monaten verlängert 
sich um Zeiten, während derer der Versicherte 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 c) Präsenz- oder Ausbildungsdienst auf Grund der Bestimmungen des 

Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, leistet, sofern infolge dieser Zeiten 
nicht schon Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach die-
sem Bundesgesetz besteht. 

 c) Präsenz- oder Ausbildungsdienst auf Grund des Wehrgesetzes 2001, 
BGBl. I Nr. 146, leistet, sofern infolge dieser Zeiten nicht schon 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach diesem Bundes-
gesetz besteht. 

(2) bis (7) unverändert. (2) bis (7) unverändert. 

Weiterversicherung Weiterversicherung 

§ 12. (1) bis (3) unverändert. § 12. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf Versiche-
rungsmonate erworben sein müssen und die im Abs. 3 genannte Frist von sechs 
Monaten verlängern sich 

(4) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf Versiche-
rungsmonate erworben sein müssen und die im Abs. 3 genannte Frist von sechs 
Monaten verlängern sich 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 c) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-

stimmungen des Wehrgesetzes 1990, 
 c) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 

Wehrgesetzes 2001, 
 d) unverändert.  d) unverändert. 

(5) bis (9) unverändert. (5) bis (9) unverändert. 

Beitragsgrundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung in besonderen 
Fällen 

Beitragsgrundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung in besonderen 
Fällen 

§ 26a. Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. a, 2 und 4 Pflichtver-
sicherten ist der Betrag von 1 350 €, Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 3 
Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach § 3 
Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeit-
raum von mindestens einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzu-
lage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- und Ausbildner-

§ 26a. Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 1 lit. a, 2 und 4 Pflichtver-
sicherten ist der Betrag von 1 350 €, Beitragsgrundlage für die nach § 3 Abs. 3 Z 3 
Pflichtversicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach § 3 
Abs. 3 Z 1 lit. b pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeit-
raum von mindestens einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzu-
lage, der Monatsprämie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- und Ausbildner-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
vergütung sowie der Anerkennungsprämie. An die Stelle des Betrages von 1 350 € 
tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedacht-
nahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. 

vergütung sowie der Anerkennungsprämie. An die Stelle des im ersten Satz ge-
nannten Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, 
der unter Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) ver-
vielfachte Betrag. 

Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

§ 28. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht die Beitragspflicht des Versicherten. 
Das gleiche gilt hinsichtlich der Beitragspflicht für den familienversicherten An-
gehörigen (§ 10). 

§ 28. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht die Beitragspflicht des Versicherten. Das gleiche gilt 
hinsichtlich der Beitragspflicht für den familienversicherten Angehörigen (§ 10). 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugszinsen Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugszinsen 

§ 35. (1) und (2) unverändert. § 35. (1) und (2) unverändert. 

(3) Ergibt die Feststellung der endgültigen Beitragsgrundlage gemäß § 25 
Abs. 6 eine Beitragsschuld des Versicherten, so ist diese in vier gleichen Teilbe-
trägen jeweils am Letzten des zweiten Monates der Kalendervierteljahre, die der 
Beitragsfeststellung folgen, abzustatten. Das gleiche gilt für den Ausgleichsbeitrag 
gemäß § 27 Abs. 8 mit der Maßgabe, dass anstelle der Beitragsfeststellung die 
Kundmachung der Verordnung tritt. Solche Beiträge sind jedenfalls mit dem Ab-
lauf des Kalendermonates fällig, das dem Ende der Pflichtversicherung folgt. Auf 
Antrag des Versicherten kann, soweit dies nach seinen wirtschaftlichen Verhält-
nissen gerechtfertigt erscheint, die Beitragsschuld gestundet bzw. deren Abstat-
tung in Raten bewilligt werden. Eine Stundung der Beitragsschuld ist bis zum 
Ablauf von zwei Jahren nach Fälligkeit zulässig. Die Abstattung in Raten hat 
innerhalb von zwei Jahren zu erfolgen. 

(3) Ergibt die Feststellung der endgültigen Beitragsgrundlage gemäß § 25 
Abs. 6 eine Beitragsschuld des Versicherten, so ist diese in vier gleichen Teilbe-
trägen jeweils am Letzten des zweiten Monates des Kalenderjahres, das der Bei-
tragsfeststellung folgt, abzustatten. Solche Beiträge sind jedenfalls mit dem Ablauf 
des Kalendermonates fällig, das dem Ende der Pflichtversicherung folgt. Auf An-
trag des Versicherten kann, soweit dies nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
gerechtfertigt erscheint, die Beitragsschuld gestundet bzw. deren Abstattung in 
Raten bewilligt werden. Eine Stundung der Beitragsschuld ist bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach Fälligkeit zulässig. Die Abstattung in Raten hat innerhalb von 
zwei Jahren zu erfolgen. 

(4) bis (7) unverändert. (4) bis (7) unverändert. 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes 

§ 59. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-
stimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leis-
tungen der Krankenversicherung für seine Person. 

§ 59. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der Kran-
kenversicherung für seine Person. 

 Wahrung der Leistungshöhe 

 § 113a. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf (vorzeitige) 
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Alterspension - mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer die Pensions-
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag - unter Annahme einer 
früheren Antragstellung bereits erfüllt haben, bleibt der Anspruch auf eine Leis-
tung in zumindest jener Höhe gewahrt, die sich aus der frühestmöglichen Inan-
spruchnahme der Pension ergibt. 

Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 

§ 116. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht als 
Beitragszeiten anzusehen sind: 

§ 116. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht als 
Beitragszeiten anzusehen sind: 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund der Bestimmungen des Wehr-

gesetzes 1990 Präsenz- oder Ausbildungsdienst - ausgenommen Zeiten 
der Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes - oder auf Grund der Bestimmungen des Zivildienst-
gesetzes ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst geleistet hat; 

 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund des Wehrgesetzes 2001 Prä-
senz- oder Ausbildungsdienst - ausgenommen Zeiten der Pflichtversiche-
rung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
- oder auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlichen 
oder außerordentlichen Zivildienst geleistet hat; 

 4. bis 8. unverändert.  4. bis 8. unverändert. 

(2) bis (10) unverändert. (2) bis (10) unverändert. 

Wartezeit Wartezeit 

§ 120. (1) bis (6) unverändert. § 120. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 6 sind auch 
Ersatzmonate nach § 116a dieses Bundesgesetzes oder nach § 227a ASVG oder 
nach § 107a BSVG im Ausmaß von höchstens 24 Kalendermonaten je Kind zu 
berücksichtigen, gezählt ab der Geburt des Kindes, wenn 

(7) Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 6 sind auch 
Ersatzmonate nach § 116a dieses Bundesgesetzes oder nach § 227a ASVG oder 
nach § 107a BSVG im Ausmaß von höchstens 24 Kalendermonaten je Kind zu 
berücksichtigen, gezählt ab der Geburt des Kindes, wenn 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 6 Z 2 sind auch 
Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder nach § 227 
Abs. 1 Z 7 und 8 ASVG oder nach § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG im Ausmaß von 
höchstens 30 Kalendermonaten zu berücksichtigen. 

Als Beitragsmonate für die Erfüllung der Wartezeit nach Abs. 6 lit. b sind auch 
Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder nach § 227 
Abs. 1 Z 7 und 8 ASVG oder nach § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG im Ausmaß von 
höchstens 30 Kalendermonaten zu berücksichtigen. 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen Pen-

sionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen Pen-

sionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung 

§ 129. (1) bis (3) unverändert. § 129. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 (4) Für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 
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 a) unverändert.  a) unverändert. 
 b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu 

zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
 b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu 

zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
Beitragsmonat der Pflichtversicherung und Beitragsmonat nach § 115 
Abs. 1 Z 2, 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und Beitragsmonat nach § 115 
Abs. 1 Z 2, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten 
gemäß § 116 a oder § 116 b, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten 
gemäß § 116 a oder § 116 b, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat gemäß § 116 a oder § 116 b Ersatzmonat gemäß § 116 a oder § 116 b 
 Ersatzmonat nach § 116a oder § 116b, der als Beitragsmonat (der 

Pflichtversicherung) zu berücksichtigen ist, sowie Monat der Pflicht-
versicherung nach § 3 Abs. 3, 

leistungsunwirksamer Ersatzmonat; leistungsunwirksamer Ersatzmonat; 
bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 

Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. 

(5) bis (8) unverändert. (5) bis (8) unverändert. 

Begriff der Erwerbsunfähigkeit Begriff der Erwerbsunfähigkeit 

§ 133. (1) und (2) unverändert. § 133. (1) und (2) unverändert. 

(3) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Le-
bensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebre-
chen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch 
ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung 
der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu berücksich-
tigen. 

(3) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Le-
bensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebre-
chen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch 
ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung 
der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu berücksich-
tigen. § 121 Z 6 lit. a ist sinngemäß anzuwenden. 

(3a) bis (6) unverändert. (3a) bis (6) unverändert. 

Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß 

§ 139. (1) bis (4) unverändert. § 139. (1) bis (4) unverändert. 
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(5) Wenn bei der Berechnung der Höhe der Erwerbsunfähigkeitspension nach 
Abs. 3 zusätzliche Versicherungsmonate angerechnet werden, darf die Leistung, 
mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 141), - nach der Vermin-
derung nach Abs. 4 – höchstens 60 % der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 122 Abs. 1, 123 Abs. 1, 126) betragen. Dies gilt nicht, 
wenn die Leistung ohne Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3 und nach der 
Verminderung nach Abs. 4 höher ist; in diesem Fall gebührt die Leistung ohne 
Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3. 

(5) Wenn bei der Berechnung der Höhe der Erwerbsunfähigkeitspension nach 
Abs. 3 zusätzliche Versicherungsmonate angerechnet werden, darf die Leistung, 
mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 141), - nach der Vermin-
derung nach Abs. 4 – höchstens 60 % der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 122 Abs. 1, 123 Abs. 1, 125, 126) betragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Leistung ohne Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3 und nach 
der Verminderung nach Abs. 4 höher ist; in diesem Fall gebührt die Leistung ohne 
Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3. 

(6) und (7) unverändert. (6) und (7) unverändert. 

Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen 

§ 143. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension eine die Pflichtversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz oder dem ASVG oder dem BSVG begründen-
de Erwerbstätigkeit ausgeübt, so gebührt dem (der) Versicherten ein besonderer 
Höherversicherungsbetrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. 

§ 143. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension ab dem Monatsersten 
nach Erreichung des Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz oder dem ASVG oder dem BSVG begründende Erwerbstätigkeit 
ausgeübt, so gebührt dem (der) Versicherten ein besonderer Höherversicherungs-
betrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monats-
erster im Sinne des ersten Satzes. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 172. (1) bis (2) unverändert. § 172. (1) bis (2) unverändert. 

(3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, aufge-
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor, zu 
erstatten: 

(3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, aufge-
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor, zu 
erstatten: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Beiträge nach § 116 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder nach § 227 ASVG 

oder nach § 107 BSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen. 

 2. Beiträge nach § 116 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder nach § 227 ASVG 
oder nach § 107 BSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen; 

  3. Beiträge zur freiwilligen Versicherung nach § 12b dieses Bundesgesetzes, 
nach den §§ 16a, 17 und 18b ASVG oder nach § 9 BSVG in dem Aus-
maß, in dem sie von der versicherten Person zu tragen sind, wenn diese 
Beiträge für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem Stichtag nach Abs. 7 
liegen und die für die Begründung eines Anspruches auf einen Ru-
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he(Versorgungs)genuss nicht angerechnet werden. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der Dienstge-
ber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 77 gilt entsprechend. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der Dienstge-
ber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 77 gilt entsprechend. 

(4) bis (8) unverändert. (4) bis (8) unverändert. 

Aufgaben des Vorstandes und Vertretung des Versicherungsträgers Aufgaben des Vorstandes und Vertretung des Versicherungsträgers 

§ 207. (1) unverändert. § 207. (1) unverändert. 

(2) In jenen Fällen, in denen der Vorstand die Vertretung des Versicherungs-
trägers übertragen hat, genügt zum Nachweis der Vertretungsbefugnis eine Be-
scheinigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Vertretungsbefugnis natürlicher Personen wird durch eine Bescheini-
gung der Aufsichtsbehörde und durch die Eintragung in das Ergänzungsregister 
(§ 6 Abs. 4 in Verbindung mit § 2 Z 7 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 10/2004) nachgewiesen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Mitglieder des Beirates Mitglieder des Beirates 

§ 214. (1) bis (3) unverändert. § 214. (1) bis (3) unverändert. 

(4) § 197 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- 
und Aufenthaltskosten besteht 

(4) § 197 Abs. 5 Z 1 und 3 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Sitzungsgeld besteht 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 

Genehmigung zu Veränderungen von Vermögensbeständen Genehmigung zu Veränderungen von Vermögensbeständen 

§ 219. (1) bis (2) unverändert. § 219. (1) bis (2) unverändert. 

(2a) Die Genehmigung nach Abs. 3 ist nicht erforderlich, wenn (2a) Die Genehmigung nach Abs. 1a ist nicht erforderlich, wenn 
 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

§ 229a. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben dem Versicherungsträ-
ger auf dessen Ersuchen im Einzelfall nach Maßgabe des Abs. 3 folgende, zur 
Bemessung der Beiträge nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Daten zu ü-
bermitteln: 

§ 229a. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben dem Versicherungsträ-
ger auf dessen Ersuchen im Einzelfall nach Maßgabe des Abs. 3 folgende, zur 
Bemessung der Beiträge nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Daten zu ü-
bermitteln: 

 1. bis 8. unverändert.  1. bis 8. unverändert. 
 Als Einkünfte nach den Z 2 bis 4 gelten auch ausländische Einkünfte, die im In-

land zu besteuern sind oder unter Progressionsvorbehalt steuerbefreit sind. Von 
den Einkünften nach Z 2 sind auch Einkünfte auf Grund einer land- und forstwirt-
schaftlichen unternehmerischen Tätigkeit nach Anlage 2 zum BSVG umfasst. 
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(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Schlussbestimmungen zu Art. 74 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

Schlussbestimmungen zu Art. 74 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

§ 298. (1) bis (11) unverändert. § 298. (1) bis (11) unverändert. 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1951 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspensi-
on bei langer Versicherungsdauer - mit Ausnahme der §§ 50 Abs. 1, 122, 123, 139 
und 143 - so anzuwenden, dass abweichend von § 131 Abs. 1 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1951 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspensi-
on bei langer Versicherungsdauer - mit Ausnahme der §§ 50 Abs. 1, 122, 123, 139 
und 143 - so anzuwenden, dass abweichend von § 131 Abs. 1 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
dabei gilt § 119 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

dabei gilt § 119 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 116a oder 
116b dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder 
§§ 107a oder 107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken, 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 116a oder 
116b dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder 
§§ 107a oder 107b BSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3 ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder 
nach § 228a ASVG decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3 ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder 
nach § 228a ASVG decken, 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 
(§ 116 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 
ASVG oder § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG). 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 
(§ 116 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 
ASVG oder § 107 Abs. 1 Z 3 BSVG), 

  - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 
ASVG), 

  - leistungswirksame Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 dieses Bundes-
gesetzes und nach § 107 Abs. 1 Z 1 BSVG. 

§ 139 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – abwei-
chend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei Steigerungs-
punkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 durch 
1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte ersetzt 
wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 139 Abs. 4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer 
die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 131 Abs. 1 

§ 139 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – abwei-
chend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei Steigerungs-
punkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 durch 
1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte ersetzt 
wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 139 Abs. 4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden. 
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Z 4) - bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2011 ist 
§ 139 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 so anzu-
wenden, dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende Anfallsal-
ter für die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; Abs. 11 ist 
entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen 
steht dem nicht entgegen. 

(13) und (13a) unverändert. (13) und (13a) unverändert. 

(14) § 139 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 1,78 Steigerungs-
punkten ersetzt wird durch 

(14) § 139 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 1,78 Steigerungs-
punkten ersetzt wird durch 

 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 141), darf 
in diesen Fällen 80 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 122 Abs. 1, 123 Abs. 1, 126) nicht übersteigen. Liegen jedoch mehr 
als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß der 
höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage, das sich aus § 139 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 141), darf 
in diesen Fällen 80 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 122 Abs. 1, 123 Abs. 1, 125, 126) nicht übersteigen. Liegen jedoch 
mehr als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß 
der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage, das sich aus 
§ 139 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

(14a) bis (18) unverändert. (14a) bis (18) unverändert. 

Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(68. Novelle) 

Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(68. Novelle) 

§ 306. (1) bis (9) unverändert. § 306. (1) bis (9) unverändert. 

(10) § 298 Abs. 12 ist auch auf männliche Versicherte, die nach dem 
31. Dezember 1950 und vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, und auf weibliche 
Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 1960 gebo-
ren sind, anzuwenden, und zwar wie folgt: Liegt der Tag der Geburt in dem in der 
linken Spalte genannten Zeitraum, so tritt 

(10) Aufgehoben. 

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebens-
jahr: 

 

 - 1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 .................. 61. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 .................. 62. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 .................. 63. Lebensjahr;  
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 - 1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 .................. 64. Lebensjahr;  

 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 
das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebens-
jahr: 

 

 - 1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1956 .................. 56. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1957 bis 31. Dezember 1957 .................. 57. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1958 bis 31. Dezember 1958 .................. 58. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................. 59. Lebensjahr.  

 Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(33. Novelle) 

 § 319. (1) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2008 die §§ 7 Abs. 1 und 2, 8 Abs. 1 lit. c, 12 Abs. 4 lit. c, 

26a, 28 Abs. 1, 35 Abs. 3, 59, 113a samt Überschrift, 116 Abs. 1 Z 3, 120 
Abs. 7, 129 Abs. 4 lit. b, 133 Abs. 3, 139 Abs. 5, 143 Abs. 1, 172 Abs. 3 
Z 2 und 3, 207 Abs. 2, 214 Abs. 4, 219 Abs. 2a, 229a Abs. 1 sowie 298 
Abs. 12 in der Fassung der Z 25 und 14 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. xx/2007; 

  2. mit 1. Jänner 2011 § 298 Abs. 12 in der Fassung der Z 26 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007; 

  3. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 § 3 Abs. 4 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. xx/2007. 

 (2) § 306 Abs. 10 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007 außer Kraft. 

 (3) § 172 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 gilt 
auch für Personen, die vor dem 1. Jänner 2008 in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis aufgenommen wurden. Die Rechtskraft bereits ergangener Ent-
scheidungen steht dem nicht entgegen. 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (33. Novelle zum BSVG) 

Teilversicherung in der Krankenversicherung Teilversicherung in der Krankenversicherung 

§ 4. In der Krankenversicherung sind überdies auf Grund dieses Bundesge-
setzes pflichtversichert: 

§ 4. In der Krankenversicherung sind überdies auf Grund dieses Bundesge-
setzes pflichtversichert: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
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 2. die im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Personen für die Dauer eines Präsenz- 

oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Bestimmungen des Wehrgeset-
zes 1990, BGBl. Nr. 305, sofern nicht im Zeitpunkt des Antrittes des Prä-
senz- oder Ausbildungsdienstes ein Ausnahmegrund gemäß § 5 gegeben 
war; 

 2. die im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Personen für die Dauer eines Präsenz- 
oder Ausbildungsdienstes auf Grund des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146, sofern nicht im Zeitpunkt des Antrittes des Präsenz- oder Ausbil-
dungsdienstes ein Ausnahmegrund gemäß § 5 gegeben war; 

 3. unverändert.  3. unverändert. 

Teilversicherung in der Pensionsversicherung Teilversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 4a. In der Pensionsversicherung sind überdies pflichtversichert: § 4a. (1) In der Pensionsversicherung sind überdies pflichtversichert: 
 1. Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001  1. Personen, die nach dem Wehrgesetz 2001 
 a) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten,  a) Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, 
 b) Präsenzdienst als Zeitsoldat mit einem Verpflichtungszeitraum von 

mindestens einem Jahr leisten, 
 b) Präsenzdienst als Zeitsoldat mit einem Verpflichtungszeitraum von 

mindestens einem Jahr leisten, 
wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz, nicht jedoch nach dem 
ASVG, GSVG oder FSVG pensionsversichert waren und nicht unter § 8 
Abs. 1 Z 5 ASVG fallen; 

wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz, nicht jedoch nach dem 
ASVG, GSVG oder FSVG pensionsversichert waren und nicht unter § 8 
Abs. 1 Z 5 ASVG fallen; 

 2. Personen, die auf Grund des Zivildienstgesetzes ordentlichen oder außer-
ordentlichen Zivildienst oder einen Auslandsdienst nach § 12b des Zivil-
dienstgesetzes leisten, wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz, nicht 
jedoch nach dem ASVG, GSVG oder FSVG pensionsversichert waren; 

 2. Personen, die auf Grund des Zivildienstgesetzes ordentlichen oder außer-
ordentlichen Zivildienst oder einen Auslandsdienst nach § 12b des Zivil-
dienstgesetzes leisten, wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz, nicht 
jedoch nach dem ASVG, GSVG oder FSVG pensionsversichert waren; 

 3. Personen, die Übergangsgeld nach diesem Bundesgesetz beziehen, wenn 
sie nicht nach § 2 Abs. 6 pflichtversichert sind; 

 3. Personen, die Übergangsgeld nach diesem Bundesgesetz beziehen, wenn 
sie nicht nach § 2 Abs. 6 pflichtversichert sind; 

 4. Personen, die ihr Kind (§ 107a Abs. 2) in den ersten 48 Kalendermonaten 
nach der Geburt oder im Fall einer Mehrlingsgeburt ihre Kinder in den 
ersten 60 Kalendermonaten nach der Geburt tatsächlich und überwiegend 
im Sinne des § 107a Abs. 4 bis 7 im Inland erziehen, wenn sie zuletzt 
nach diesem Bundesgesetz, nicht jedoch nach dem ASVG, GSVG oder 
FSVG pensionsversichert waren. 

 4. Personen, die ihr Kind (§ 107a Abs. 2) in den ersten 48 Kalendermonaten 
nach der Geburt oder im Fall einer Mehrlingsgeburt ihre Kinder in den 
ersten 60 Kalendermonaten nach der Geburt tatsächlich und überwiegend 
im Sinne des § 107a Abs. 4 bis 7 im Inland erziehen, wenn sie zuletzt 
nach diesem Bundesgesetz, nicht jedoch nach dem ASVG, GSVG oder 
FSVG pensionsversichert waren. 

 (2) Abs. 1 Z 1, 2 und 4 sind nicht auf Personen in einem pensionsversiche-
rungsfreien Dienstverhältnis (§ 308 Abs. 2 ASVG) anzuwenden, die 

  1. nach dem 31. Dezember 1954 geboren sind und vor dem 1. Jänner 2005 in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis aufgenommen wurden; 

  2. nach dem 31. Dezember 2004 in das pensionsversicherungsfreie Dienst-
verhältnis aufgenommen wurden. 
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Weiterversicherung in der Krankenversicherung Weiterversicherung in der Krankenversicherung 

§ 8. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
ausscheiden, können sich, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben und nicht 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung 
pflichtversichert sind, weiterversichern, wenn sie in den vorangegangenen zwölf 
Monaten mindestens 26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wo-
chen nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz krankenversichert waren. Die 
Frist von zwölf Monaten verlängert sich um die Zeiten, während derer der Versi-
cherte 

§ 8. (1) Personen, die aus der Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
ausscheiden, können sich, solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben und nicht 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz in der Krankenversicherung 
pflichtversichert sind, weiterversichern, wenn sie in den vorangegangenen zwölf 
Monaten mindestens 26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens sechs Wo-
chen nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz krankenversichert waren. Die 
Frist von zwölf Monaten verlängert sich um die Zeiten, während derer der Versi-
cherte 

 a) uns b) unverändert.  a) uns b) unverändert. 
 c) Präsenz- oder Ausbildungsdienst auf Grund der Bestimmungen des 

Wehrgesetzes 1990 leistet, sofern infolge dieser Zeiten nicht schon 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach diesem Bundes-
gesetz besteht. 

 c) Präsenz- oder Ausbildungsdienst auf Grund des Wehrgesetzes 2001 
leistet, sofern infolge dieser Zeiten nicht schon Pflichtversicherung in 
der Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz besteht. 

(2) bis (6) unverändert. (2) bis (6) unverändert. 

Weiterversicherung in der Pensionsversicherung Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 

§ 9. (1) bis (3) unverändert. § 9. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf Versiche-
rungsmonate erworben sein müssen, und die im Abs. 3 genannte Frist von sechs 
Monaten verlängern sich 

(4) Der im Abs. 1 genannte Zeitraum, in dem mindestens zwölf Versiche-
rungsmonate erworben sein müssen, und die im Abs. 3 genannte Frist von sechs 
Monaten verlängern sich 

 a) und b) unverändert.  a) und b) unverändert. 
 c) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-

stimmungen des Wehrgesetzes 1990, 
 c) um Zeiten des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 

Wehrgesetzes 2001, 
 d) unverändert.  d) unverändert. 

(5) bis (9) unverändert. (5) bis (9) unverändert. 

Auskunftspflicht der Versicherten und der Leistungs(Zahlungs)empfänger Auskunftspflicht der Versicherten und der Leistungs(Zahlungs)empfänger 

§ 20. (1) unverändert. § 20. (1) unverändert. 

(2) Ist zur Ermittlung der Beitragsgrundlage nicht oder nicht ausschließlich 
der Versicherungswert maßgeblich, so haben die im § 2 Abs. 1 Z 1 genannten 
Personen, 

(2) Ist zur Ermittlung der Beitragsgrundlage nicht oder nicht ausschließlich 
der Versicherungswert maßgeblich, so haben die im § 2 Abs. 1 Z 1 genannten 
Personen, 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. deren Beitragsgrundlage nach § 23 Abs. 4b bis 4e zu bilden ist, die Ein-  2. deren Beitragsgrundlage nach § 23 Abs. 4b bis 4e zu bilden ist, die Ein-
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nahmen, die sich aus den Aufzeichnungen nach § 20a ergeben, bis spätes-
tens 31. März des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres bekannt zu 
geben 

nahmen, die sich aus den Aufzeichnungen nach § 20a ergeben, bis spätes-
tens 30. April des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres bekannt zu 
geben 

(3) bis (7) unverändert. (3) bis (7) unverändert. 

Beitragsgrundlage in besonderen Fällen Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 

§ 23a. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. a, 2 und 4 Pflichtversicher-
ten ist der Betrag von 1 350 €, Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 3 Pflichtver-
sicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. b 
pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Monatsprä-
mie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- und Ausbildnervergütung sowie der 
Anerkennungsprämie. An die Stelle des Betrages von 1 350 € tritt ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 47 
mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte Betrag. 

§ 23a. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. a, 2 und 4 Pflichtversicher-
ten ist der Betrag von 1 350 €, Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 3 Pflichtver-
sicherten ist das Übergangsgeld. Beitragsgrundlage für die nach § 4a Z 1 lit. b 
pflichtversicherten Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr sind 133 % des Monatsgeldes, der Dienstgradzulage, der Monatsprä-
mie, der Einsatzvergütung, der Belastungs- und Ausbildnervergütung sowie der 
Anerkennungsprämie. An die Stelle des im ersten Satz genannten Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme 
auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachte Betrag. 

Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

Beiträge zur Krankenversicherung während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes 

§ 25. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht die Beitragspflicht des Versicherten. 

§ 25. (1) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht die Beitragspflicht des Versicherten. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

(3) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-
stimmungen des Wehrgesetzes 1990 hat der Versicherte keine Beiträge zu einer 
von ihm eingegangenen Weiterversicherung zu entrichten. In diesem Fall ist 
Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 

(3) Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 hat der Versicherte keine Beiträge zu einer von ihm eingegan-
genen Weiterversicherung zu entrichten. In diesem Fall ist Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden. 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes 

Ruhen der Leistungsansprüche bei Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs-
dienstes 

§ 55. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund der Be-
stimmungen des Wehrgesetzes 1990 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leis-
tungen der Krankenversicherung für seine Person. 

§ 55. Für die Dauer des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes auf Grund des 
Wehrgesetzes 2001 ruht der Anspruch des Versicherten auf Leistungen der Kran-
kenversicherung für seine Person. 

 Wahrung der Leistungshöhe 

 § 104a. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf (vorzeitige) 
Alterspension - mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer die Pensions-
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag - unter Annahme einer 
früheren Antragstellung bereits erfüllt haben, bleibt der Anspruch auf eine Leis-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
tung in zumindest jener Höhe gewahrt, die sich aus der frühestmöglichen Inan-
spruchnahme der Pension ergibt. 

Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 

§ 107. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht als 
Beitragszeiten anzusehen sind: 

§ 107. (1) Als Ersatzzeiten vor dem 1. Jänner 2005 gelten, soweit sie nicht als 
Beitragszeiten anzusehen sind: 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund der Bestimmungen des Wehr-

gesetzes 1990 Präsenz- oder Ausbildungsdienst - ausgenommen Zeiten 
der Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes - oder auf Grund der Bestimmungen des Zivildienst-
gesetzes ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst geleistet hat; 

 3. Zeiten, in denen der Versicherte auf Grund des Wehrgesetzes 2001 Prä-
senz- oder Ausbildungsdienst - ausgenommen Zeiten der Pflichtversiche-
rung gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
- oder auf Grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes ordentlichen 
oder außerordentlichen Zivildienst geleistet hat; 

 4. bis 7. unverändert.  4. bis 7. unverändert. 

(2) bis (10) unverändert. (2) bis (10) unverändert. 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen Pen-

sionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

Leistungszugehörigkeit des Versicherten und Berücksichtigung von Zeiten 
und Beiträgen bei Erwerb von Versicherungsmonaten auch in anderen Pen-

sionsversicherungen (Wanderversicherung, Mehrfachversicherung) 

§ 120. (1) bis (3) unverändert. § 120. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 (4) Für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 
 a) unverändert.  a) unverändert. 
 b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu 

zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
 b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich decken, nur einfach zu 

zählen, wobei folgende Reihenfolge gilt: 
Beitragsmonat der Pflichtversicherung und Beitragsmonat nach § 115 
Abs. 1 Z 2 des GewerblichenSozialversicherungsgesetzes, 

Beitragsmonat der Pflichtversicherung und Beitragsmonat nach § 115 
Abs. 1 Z 2 des GewerblichenSozialversicherungsgesetzes, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten 
gemäß § 107 a oder § 107 b, 

leistungswirksamer Ersatzmonat mit Ausnahme von Ersatzmonaten 
gemäß § 107 a oder § 107 b, 

 Ersatzmonat nach § 107a oder § 107b, der als Beitragsmonat (der 
Pflichtversicherung) zu berücksichtigen ist, sowie Monat der Pflicht-
versicherung nach § 4a, 

Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung, 
Ersatzmonat gemäß § 107 a oder § 107 b, Ersatzmonat gemäß § 107 a oder § 107 b, 
leistungsunwirksamer Ersatzmonat; leistungsunwirksamer Ersatzmonat; 

bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: bei Versicherungsmonaten gleicher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 
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Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setz, 

Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz. Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz. 

(5) bis (8) unverändert. (5) bis (8) unverändert. 

Begriff der Erwerbsunfähigkeit Begriff der Erwerbsunfähigkeit 

§ 124. (1) unverändert. § 124. (1) unverändert. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Le-
bensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebre-
chen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch 
ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung 
der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu berücksich-
tigen. 

(2) Als erwerbsunfähig gilt auch der (die) Versicherte, der (die) das 57. Le-
bensjahr vollendet hat, wenn er (sie) infolge von Krankheit oder anderen Gebre-
chen oder Schwäche seiner (ihrer) körperlichen oder geistigen Kräfte außer Stande 
ist, einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die er (sie) in den letzten 
180 Kalendermonaten vor dem Stichtag mindestens 120 Kalendermonate hindurch 
ausgeübt hat, nachzugehen. Dabei ist die Möglichkeit einer zumutbaren Änderung 
der sachlichen und personellen Ausstattung seines (ihres) Betriebes zu berücksich-
tigen. § 122 Z 4 lit. a ist sinngemäß anzuwenden. 

(2a) bis (4) unverändert. (2a) bis (4) unverändert. 

Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension, Ausmaß 

§ 130. (1) bis (4) unverändert. § 130. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Wenn bei der Berechnung der Höhe der Erwerbsunfähigkeitspension nach 
Abs. 3 zusätzliche Versicherungsmonate angerechnet werden, darf die Leistung, 
mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 132), - nach der Vermin-
derung nach Abs. 4 – höchstens 60 % der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 117) betragen. Dies gilt nicht, 
wenn die Leistung ohne Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3 und nach der 
Verminderung nach Abs. 4 höher ist; in diesem Fall gebührt die Leistung ohne 
Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3. 

(5) Wenn bei der Berechnung der Höhe der Erwerbsunfähigkeitspension nach 
Abs. 3 zusätzliche Versicherungsmonate angerechnet werden, darf die Leistung, 
mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 132), - nach der Vermin-
derung nach Abs. 4 – höchstens 60 % der höchsten zur Anwendung kommenden 
Bemessungsgrundlage (§§ 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 116, 117) betragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Leistung ohne Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3 und nach 
der Verminderung nach Abs. 4 höher ist; in diesem Fall gebührt die Leistung ohne 
Berücksichtigung der Monate nach Abs. 3. 

(6) und (7) unverändert. (6) und (7) unverändert. 

Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen Besondere Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen 

§ 134. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension eine die Pflichtversi-
cherung nach diesem Bundesgesetz oder dem ASVG oder dem GSVG begründen-
de Erwerbstätigkeit ausgeübt, so gebührt dem (der) Versicherten ein besonderer 

§ 134. (1) Wird neben dem Bezug einer Alterspension ab dem Monatsersten 
nach Erreichung des Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung nach diesem 
Bundesgesetz oder dem ASVG oder dem GSVG begründende Erwerbstätigkeit 
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Höherversicherungsbetrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. ausgeübt, so gebührt dem (der) Versicherten ein besonderer Höherversicherungs-

betrag, der nach Abs. 2 zu berechnen ist. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des 
Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monats-
erster im Sinne des ersten Satzes. 

(2) und (3) unverändert. (2) und (3) unverändert. 

Überweisungsbetrag und Beitragserstattung Überweisungsbetrag und Beitragserstattung 

§ 164. (1) bis (2) unverändert. § 164. (1) bis (2) unverändert. 

(3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, aufge-
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor, zu 
erstatten: 

(3) Ist ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 zu leisten, so hat der zuständige 
Versicherungsträger dem (der) Versicherten auf Antrag folgende Beiträge, aufge-
wertet mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor, zu 
erstatten: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Beiträge nach § 107 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder nach § 227 ASVG 

oder nach § 116 GSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen. 

 2. Beiträge nach § 107 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder nach § 227 ASVG 
oder nach § 116 GSVG, die für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem 
Stichtag nach Abs. 7 liegen; 

  3. Beiträge zur freiwilligen Versicherung nach § 9 dieses Bundesgesetzes, 
nach den §§ 16a, 17 und 18b ASVG oder nach § 12b GSVG in dem Aus-
maß, in dem sie von der versicherten Person zu tragen sind, wenn diese 
Beiträge für Zeiten entrichtet wurden, die vor dem Stichtag nach Abs. 7 
liegen und die für die Begründung eines Anspruches auf einen Ru-
he(Versorgungs)genuss nicht angerechnet werden. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der Dienstge-
ber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 73 gilt entsprechend. 

Diese Beiträge sind dem (der) Versicherten auf Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein Überweisungsbetrag nach Abs. 1 nicht zu leisten ist, weil der Dienstge-
ber keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 73 gilt entsprechend. 

(4) bis (8) unverändert. (4) bis (8) unverändert. 

Bestellung der Versicherungsvertreter Bestellung der Versicherungsvertreter 

§ 186. (1) und (2) unverändert. § 186. (1) und (2) unverändert. 

(3) Die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen hat die in Betracht 
kommenden entsendeberechtigten Stellen aufzufordern, die Vertreter innerhalb 
einer angemessenen Frist, die mindestens einen Monat zu betragen hat, zu entsen-
den. Im Falle der Säumigkeit einer entsendeberechtigten Stelle hat die Bundesmi-
nisterin für Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz nach dem System 

(3) Die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen hat die in Betracht 
kommenden entsendeberechtigten Stellen aufzufordern, die Vertreter innerhalb 
einer angemessenen Frist, die mindestens einen Monat zu betragen hat, zu entsen-
den. Im Falle der Säumigkeit einer entsendeberechtigten Stelle hat die Bundesmi-
nisterin für Gesundheit und Frauen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz nach dem System 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
d´Hondt unter Zugrundelegung der Mandatsergebnisse der Wahl zum jeweils 
satzungsgebenden Organ unter Anwendung von Abs. 2 zweiter und dritter Satz zu 
bestellen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein. 

d´Hondt unter Zugrundelegung der Mandatsergebnisse der Wahl zum jeweils 
satzungsgebenden Organ unter Anwendung von Abs. 2a fünfter und sechster Satz 
zu bestellen, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein. 

(4) unverändert. (4) unverändert. 

(5) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter dauernd aus, so hat die Stelle, 
die den Ausgeschiedenen bestellt hat, für den Rest der Amtsdauer ein neues Mit-
glied (einen neuen Stellvertreter) zu bestellen. Bis zur Bestellung des neuen Mit-
gliedes gilt Abs. 5 zweiter Satz. Ist die Bestellung des neuen Mitgliedes (Stellver-
treters) durch eine Enthebung des ausgeschiedenen Mitgliedes (Stellvertreters) von 
seinem Amt (§ 188) erforderlich geworden und tritt nachträglich die Entscheidung 
über diese Enthebung außer Kraft, so erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die 
rechtlichen Wirkungen der Bestellung des neuen Mitgliedes (Stellvertreters). 

(5) Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter dauernd aus, so hat die Stelle, 
die den Ausgeschiedenen bestellt hat, für den Rest der Amtsdauer ein neues Mit-
glied (einen neuen Stellvertreter) zu bestellen. Bis zur Bestellung des neuen Mit-
gliedes gilt Abs. 4 zweiter Satz. Ist die Bestellung des neuen Mitgliedes (Stellver-
treters) durch eine Enthebung des ausgeschiedenen Mitgliedes (Stellvertreters) von 
seinem Amt (§ 188) erforderlich geworden und tritt nachträglich die Entscheidung 
über diese Enthebung außer Kraft, so erlöschen mit dem gleichen Zeitpunkt die 
rechtlichen Wirkungen der Bestellung des neuen Mitgliedes (Stellvertreters). 

Aufgaben des Vorstandes und Vertretung des Versicherungsträgers Aufgaben des Vorstandes und Vertretung des Versicherungsträgers 

§ 195. (1) unverändert. § 195. (1) unverändert. 

(2) In jenen Fällen, in denen der Vorstand die Vertretung des Versicherungs-
trägers übertragen hat, genügt zum Nachweis der Vertretungsbefugnis eine Be-
scheinigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Vertretungsbefugnis natürlicher Personen wird durch eine Bescheini-
gung der Aufsichtsbehörde und durch die Eintragung in das Ergänzungsregister 
(§ 6 Abs. 4 in Verbindung mit § 2 Z 7 des E-Government-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 10/2004) nachgewiesen. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Mitglieder des Beirates Mitglieder des Beirates 

§ 202. (1) bis (3) unverändert. § 202. (1) bis (3) unverändert. 

(4) § 185 Abs. 5 Z 1 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der Reise- 
und Aufenthaltskosten besteht 

(4) § 185 Abs. 5 Z 1 und 3 ist so anzuwenden, dass Anspruch auf Ersatz der 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Sitzungsgeld besteht 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 

Genehmigung zu Veränderungen von Vermögensbeständen Genehmigung zu Veränderungen von Vermögensbeständen 

(1) bis (2) unverändert. § 207a. (1) bis (2) unverändert. 

(2a) Die Genehmigung nach Abs. 3 ist nicht erforderlich, wenn (2a) Die Genehmigung nach Abs. 1a ist nicht erforderlich, wenn 
 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 

Schlussbestimmungen zu Art. 75 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

Schlussbestimmungen zu Art. 75 Teil 2 des Budgetbegleitgesetzes 2003, 
BGBl. I Nr. 71 

§ 287. (1) bis (11) unverändert. § 287. (1) bis (11) unverändert. 
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(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1951 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspensi-
on bei langer Versicherungsdauer - mit Ausnahme der §§ 46 Abs. 1, 113, 114, 130 
und 134 - so anzuwenden, dass abweichend von § 122 Abs. 1 

(12) Auf männliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1951 geboren sind, 
und auf weibliche Versicherte, die vor dem 1. Jänner 1956 geboren sind, sind die 
am 31. Dezember 2003 geltenden Bestimmungen über die vorzeitige Alterspensi-
on bei langer Versicherungsdauer - mit Ausnahme der §§ 46 Abs. 1, 113, 114, 130 
und 134 - so anzuwenden, dass abweichend von § 122 Abs. 1 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
dabei gilt § 110 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

dabei gilt § 110 Z 1 mit der Maßgabe, dass Zeiten der freiwilligen Versicherung 
den Ersatzzeiten vorgehen; weiters sind als Beitragsmonate zu berücksichtigen: 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 107a oder 
107b dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder 
§§ 116a oder 116b GSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken, 

 - bis zu 60 Ersatzmonate für Zeiten der Kindererziehung (§§ 107a oder 
107b dieses Bundesgesetzes oder §§ 227a oder 228a ASVG oder 
§§ 116a oder 116b GSVG), die sich nicht mit Beitragsmonaten decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3 ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder 
nach § 228a ASVG decken, 

 - Ersatzmonate wegen eines Anspruches auf Wochengeld (§ 227 Abs. 1 
Z 3 ASVG), die sich nicht mit Ersatzmonaten nach § 227a ASVG oder 
nach § 228a ASVG decken, 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 
(§ 107 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 
ASVG oder § 116 Abs. 1 Z 3 GSVG). 

 - bis zu 30 Ersatzmonate für Zeiten eines Präsenz- oder Zivildienstes 
(§ 107 Abs. 1 Z 3 dieses Bundesgesetzes oder § 227 Abs. 1 Z 7 und 8 
ASVG oder § 116 Abs. 1 Z 3 GSVG), 

  - Ersatzmonate wegen eines Krankengeldbezuges (§ 227 Abs. 1 Z 6 
ASVG), 

  - leistungswirksame Ersatzmonate nach § 116 Abs. 1 Z 1 GSVG und 
nach § 107 Abs. 1 Z 1 dieses Bundesgesetzes. 

§ 130 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – abwei-
chend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei Steigerungs-
punkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 durch 
1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte ersetzt 
wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 130 Abs. 4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen – mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer 
die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag (§ 122 Abs. 1 
Z 4) - bis zum Ablauf des 31. Dezember 2010 erfüllt sind. Ab 1. Jänner 2011 ist 
§ 130 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 so anzu-
wenden, dass an die Stelle des Regelpensionsalters das jeweils geltende Anfallsal-
ter für die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer tritt; Abs. 11 ist 
entsprechend anzuwenden. Die Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen 

§ 130 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist – abwei-
chend von Abs. 14 erster Satz – so anzuwenden, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten bis zum Ablauf des Jahres 2007 durch zwei Steigerungs-
punkte, im Jahr 2008 durch 1,95 Steigerungspunkte, im Jahr 2009 durch 
1,90 Steigerungspunkte und im Jahr 2010 durch 1,85 Steigerungspunkte ersetzt 
wird; Abs. 14 zweiter und dritter Satz sind anzuwenden. § 130 Abs. 4 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist nicht anzuwenden. 
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steht dem nicht entgegen. 

(13) und (13a) unverändert. (13) und (13a) unverändert. 

(14) § 130 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten ersetzt wird durch 

(14) § 130 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 
31. Dezember 2003 liegt, und zwar so, dass das Ausmaß von 
1,78 Steigerungspunkten ersetzt wird durch 

 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 
Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 132), darf 
in diesen Fällen 80 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 117) nicht übersteigen. Liegen jedoch mehr 
als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß der 
höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage, das sich aus § 130 
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

Die Leistung, mit Ausnahme eines besonderen Steigerungsbetrages (§ 132), darf 
in diesen Fällen 80 % der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungs-
grundlage (§§ 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 116, 117) nicht übersteigen. Liegen jedoch 
mehr als 45 Versicherungsjahre vor, so beträgt die Leistung jenes Prozentausmaß 
der höchsten zur Anwendung kommenden Bemessungsgrundlage, das sich aus 
§ 130 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 ergibt. 

(14a) bis (18) unverändert. (14a) bis (18) unverändert. 

Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 
(28. Novelle) 

Schlussbestimmungen zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 
(28. Novelle) 

§ 295. (1) bis (10) unverändert. § 295. (1) bis (10) unverändert. 

(11) § 287 Abs. 12 ist auch auf männliche Versicherte, die nach dem 
31. Dezember 1950 und vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, und auf weibliche 
Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1955 und vor dem 1. Jänner 1960 gebo-
ren sind, anzuwenden, und zwar wie folgt: Liegt der Tag der Geburt in dem in der 
linken Spalte genannten Zeitraum, so tritt 

(11) Aufgehoben. 

 1. bei männlichen Versicherten an die Stelle des 738. Lebensmonates nicht 
das 60. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebens-
jahr: 

 

 - 1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 .................. 61. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 .................. 62. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 .................. 63. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 .................. 64. Lebensjahr;  
 2. bei weiblichen Versicherten an die Stelle des 678. Lebensmonates nicht 

das 55. Lebensjahr, sondern das in der rechten Spalte genannte Lebens-
jahr: 

 

 - 1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1956 .................. 56. Lebensjahr;  
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 - 1. Jänner 1957 bis 31. Dezember 1957 .................. 57. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1958 bis 31. Dezember 1958 .................. 58. Lebensjahr;  
 - 1. Jänner 1959 bis 31. Dezember 1959 .................. 59. Lebensjahr.  

 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(33. Novelle) 

 § 309. (1) Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2008 die §§ 4 Z 2, 8 Abs. 1 lit. c, 9 Abs. 4 lit. c, 20 Abs. 2 

Z 2, 23a, 25 Abs. 1 und 3, 55, 104a samt Überschrift, 107 Abs. 1 Z 3, 120 
Abs. 4 lit. b, 124 Abs. 2, 130 Abs. 5, 134 Abs. 1, 164 Abs. 3 Z 2 und 3, 
186 Abs. 3 und 5, 195 Abs. 2, 202 Abs. 4, 207 Abs. 2a sowie 287 Abs. 12 
in der Fassung der Z 22 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2007; 

  2. mit 1. Jänner 2011 § 287 Abs. 12 in der Fassung der Z 23 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007; 

  3. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 § 4a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2007. 

 (2) § 295 Abs. 11 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007 außer Kraft. 

 (3) § 164 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 gilt 
auch für Personen, die vor dem 1. Jänner 2008 in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis aufgenommen wurden. Die Rechtskraft bereits ergangener Ent-
scheidungen steht dem nicht entgegen. 

Artikel 4 

Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes (5. Novelle zum APG) 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

§ 1. (1) und (2) unverändert. § 1. (1) und (2) unverändert. 

(3) Auf Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, ist dieses Bun-
desgesetz – mit Ausnahme des § 4 Abs. 2 und 3, des § 7 Z 3 und des § 9 – nicht 
anzuwenden. 

(3) Auf Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind, ist dieses Bun-
desgesetz – mit Ausnahme des § 4 Abs. 2, 3 und 5, des § 5 Abs. 2, des § 7 Z 3 und 
des § 9 – nicht anzuwenden. 

Alterspension, Anspruch Alterspension, Anspruch 

§ 4. (1) Anspruch auf Alterspension hat die versicherte Person nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahres (Regelpensionsalter), wenn bis zum Stichtag (§ 223 

§ 4. (1) Anspruch auf Alterspension hat die versicherte Person nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahres (Regelpensionsalter), wenn bis zum Stichtag (§ 223 
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Abs. 2 ASVG) mindestens 180 Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz 
(§ 3) vorliegen, von denen mindestens 84 auf Grund einer Erwerbstätigkeit erwor-
ben wurden (Mindestversicherungszeit). 

Abs. 2 ASVG) mindestens 180 Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz 
(§ 3) vorliegen, von denen mindestens 84 auf Grund einer Erwerbstätigkeit nach 
§ 3 Abs. 1 Z 1 erworben wurden (Mindestversicherungszeit). 

(2) bis (4) unverändert. (2) bis (4) unverändert. 

 (5) Abweichend von Abs. 1 kann die Alterspension bereits nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres beansprucht werden (Langzeitversicherungspension), wenn 
die versicherte Person 

  1. mindestens 540 für die Leistung zu berücksichtigende Versicherungsmo-
nate nach § 3 Abs. 1 Z 1 und 3 erworben hat und 

  2. am Stichtag (§ 223 Abs. 2 ASVG) weder einer Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit unterliegt noch 
ein Erwerbseinkommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG je-
weils in Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt. 

(5) Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach Abs. 1 gelten als 
Versicherungsmonate, die auf Grund einer Erwerbstätigkeit erworben wurden, 
auch folgende Zeiten: 

(6) Für die Erfüllung der Mindestversicherungszeit nach Abs. 1 gelten als 
Versicherungsmonate, die auf Grund einer Erwerbstätigkeit erworben wurden, 
auch folgende Zeiten: 

 1. bis 3. unverändert.  1. bis 3. unverändert. 

(6) Bei der Anwendung von Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 2 bleiben außer Be-
tracht: 

(7) Bei der Anwendung von Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 2 bleiben außer Be-
tracht: 

 1. bis 5. unverändert.  1. bis 5. unverändert. 

(7) Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen für die Schwerarbeitspensi-
on – mit Ausnahme der in Abs. 3 Z 2 in Verbindung mit Abs. 6 genannten Vor-
aussetzung – unter Annahme einer früheren Antragstellung bereits erfüllt haben, 
bleibt dieser Pensionsanspruch gewahrt. 

(8) Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen für die Schwerarbeitspensi-
on – mit Ausnahme der in Abs. 3 Z 2 in Verbindung mit Abs. 6 genannten Vor-
aussetzung – unter Annahme einer früheren Antragstellung bereits erfüllt haben, 
bleibt dieser Pensionsanspruch gewahrt. 

 (9) Bei der Anwendung des Abs. 5 Z 1 sind zu berücksichtigen: 
  1. Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. a und c ASVG; 
  2. bis zu 30 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d und e ASVG, 

nach § 3 Abs. 3 Z 1 und 2 GSVG und nach § 4a Z 1 und 2 BSVG; 
  3. bis zu 60 Versicherungsmonate nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG, nach § 3 

Abs. 3 Z 4 GSVG und nach § 4a Z 4 BSVG. 

Alterspension, Ausmaß Alterspension, Ausmaß 

§ 5. (1) unverändert. § 5. (1) unverändert. 
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(2) Bei einem Pensionsantritt vor dem Monatsersten nach der Erreichung des 
Regelpensionsalters (§§ 4 Abs. 1 und 16 Abs. 6) vermindert sich der nach Abs. 1 
ermittelte Wert um 0,35 % für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes. Han-
delt es sich jedoch um eine Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3), so beträgt die 
Verminderung 0,15 % für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes. Fällt der 
Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, 
so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(2) Bei einem Pensionsantritt vor dem Monatsersten nach der Erreichung des 
Regelpensionsalters (§§ 4 Abs. 1 und 16 Abs. 6) vermindert sich der nach Abs. 1 
ermittelte Wert um 0,35 % für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes, soweit 
es sich nicht um eine Langzeitversicherungspension handelt. Handelt es sich je-
doch um eine Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3), so beträgt die Verminderung 
0,15 % für jeden Monat des früheren Pensionsantrittes. Fällt der Zeitpunkt der 
Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser 
Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 

(3) und (4) unverändert. (3) und (4) unverändert. 

 (5) Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf Alterspension - 
mit Ausnahme der Voraussetzung des Fehlens einer die Pensionsversicherung 
begründenden Erwerbstätigkeit am Stichtag - unter Annahme einer früheren An-
tragstellung bereits erfüllt haben, bleibt der Anspruch auf eine Leistung in zumin-
dest jener Höhe gewahrt, die sich aus der frühestmöglichen Inanspruchnahme der 
Pension ergibt. 

Wegfall der Alterspension Wegfall der Alterspension 

§ 9. (1) Die Korridorpension (§ 4 Abs. 2) und die Schwerarbeitspension (§ 4 
Abs. 3) fallen in dem Zeitraum weg, in dem die leistungsbeziehende Person vor 
Erreichung des Regelpensionsalters eine Erwerbstätigkeit ausübt, die eine Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung begründet oder aus der sie ein Er-
werbseinkommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils in Betracht 
kommende Monatseinkommen übersteigt. Dies gilt nicht für Zeiträume, in denen 
eine Pflichtversicherung nach § 4 Abs. 6 Z 1 bis 4 besteht. Als Zeiten einer Er-
werbstätigkeit im Sinne des ersten Satzes gelten auch Zeiten des Bezuges einer 
Ersatzleistung für Urlaubsentgelt. 

§ 9. (1) Die Korridorpension (§ 4 Abs. 2), die Schwerarbeitspension (§ 4 
Abs. 3) und die Langzeitversicherungspension (§ 4 Abs. 5) fallen in dem Zeitraum 
weg, in dem die leistungsbeziehende Person vor dem Monatsersten nach der Errei-
chung des Regelpensionsalters eine Erwerbstätigkeit ausübt, die eine Pflichtversi-
cherung in der Pensionsversicherung begründet oder aus der sie ein Erwerbsein-
kommen bezieht, welches das nach § 5 Abs. 2 ASVG jeweils in Betracht kom-
mende Monatseinkommen übersteigt. Dies gilt nicht für Zeiträume, in denen eine 
Pflichtversicherung nach § 4 Abs. 6 Z 1 bis 4 besteht. Als Zeiten einer Erwerbstä-
tigkeit im Sinne des ersten Satzes gelten auch Zeiten des Bezuges einer Ersatzleis-
tung für Urlaubsentgelt. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsal-
ters selbst auf einen Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des 
ersten Satzes. 

(2) Bei Erreichung des Regelpensionsalters ist die Leistung von Amts wegen 
neu festzustellen und dabei für jeden Monat, in dem die Korridorpension (§ 4 
Abs. 2) weggefallen ist, um 0,55 % und für jeden Monat, in dem die Schwerar-
beitspension (§ 4 Abs. 3) weggefallen ist, um 0,312 % zu erhöhen. 

(2) Zum Monatsersten nach der Erreichung des Regelpensionsalters ist die 
Leistung von Amts wegen neu festzustellen und dabei für jeden Monat, in dem die 
Korridorpension (§ 4 Abs. 2) weggefallen ist, um 0,55 % und für jeden Monat, in 
dem die Schwerarbeitspension (§ 4 Abs. 3) weggefallen ist, um 0,312 % zu erhö-
hen. Fällt der Zeitpunkt der Erreichung des Regelpensionsalters selbst auf einen 
Monatsersten, so gilt dieser Tag als Monatserster im Sinne des ersten Satzes. 
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Parallelrechnung Parallelrechnung 

§ 15. (1) bis (7) unverändert. § 15. (1) bis (7) unverändert. 

 (8) Im Fall der Inanspruchnahme einer Langzeitversicherungspension nach 
§ 4 Abs. 5 ist diese als APG-Pension nach § 5 und die vorzeitige Alterspension 
nach § 607 Abs. 12 ASVG oder nach § 298 Abs. 12 GSVG oder nach § 287 
Abs. 12 BSVG als Altpension zu berechnen, wenn die Parallelrechnung anzuwen-
den ist. In diesen Fällen sind für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
nach § 4 Abs. 5 Z 1 auch die in § 607 Abs. 12 erster Satz ASVG (§ 298 Abs. 12 
erster Satz GSVG, § 287 Abs. 12 erster Satz BSVG) genannten Ersatzmonate im 
jeweiligen Ausmaß als Versicherungszeiten zu berücksichtigen. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 16. (1) bis (4) unverändert. § 16. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine Schwer-
arbeitspension (§ 4 Abs. 3) beanspruchen, hat die Berechnung der Leistung nach 
den Bestimmungen für die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsun-
fähigkeitspension nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG zu erfolgen. Für den 
Wegfall der so ermittelten Leistung sowie für eine Erhöhung der Leistung nach 
Erreichung des Regelpensionsalters gilt § 9 dieses Bundesgesetzes. 

(5) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine Schwer-
arbeitspension (§ 4 Abs. 3) beanspruchen, hat die Berechnung der Leistung nach 
den Bestimmungen für die Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsun-
fähigkeitspension nach dem ASVG oder GSVG oder BSVG so zu erfolgen, dass 
für die Verminderung der Leistung § 5 Abs. 2 zweiter Satz gilt. Für den Wegfall 
der so ermittelten Leistung sowie für eine Erhöhung der Leistung nach Erreichung 
des Regelpensionsalters gilt § 9 dieses Bundesgesetzes. 

 (5a) Für Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind und eine Lang-
zeitversicherungspension beanspruchen, hat die Berechnung der Leistung nach 
§ 607 Abs. 12 und 13 ASVG oder nach § 298 Abs. 12 und 13 GSVG oder nach 
§ 287 Abs. 12 und 13 BSVG zu erfolgen. § 15 Abs. 8 zweiter Satz ist anzuwen-
den. 

(6) unverändert. (6) unverändert. 

 (6a) Abweichend von § 4 Abs. 5 bestimmen sich das Anfallsalter und die er-
forderliche Anzahl an Versicherungsmonaten für weibliche Versicherte, die das 
55. Lebensjahr vor dem 1. Jänner 2019 vollenden, nach § 607 Abs. 12 Z 2 ASVG 
(§ 298 Abs. 12 Z 2 GSVG, § 287 Abs. 12 Z 2 BSVG); für weibliche Versicherte, 
die das 55. Lebensjahr am oder nach dem 1. Jänner 2019 vollenden, bestimmt sich 
das Anfallsalter nach § 2 des Bundesverfassungsgesetzes über unterschiedliche 
Altersgrenzen von männlichen und weiblichen Sozialversicherten, BGBl. 
Nr. 832/1992. 
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(7) bis (9) unverändert. (7) bis (9) unverändert. 

Anlage 2 Anlage 2 

Bewertung der Zeiten für Kindererziehung sowie Präsenz- bzw. Zivildienst Bewertung der Zeiten für Kindererziehung sowie Präsenz- und Ausbildungsdienst 
bzw. Zivildienst 

 Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(5. Novelle) 

 § 21. Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2008 die §§ 1 Abs. 3 in der Fassung der Z 1, 4 Abs. 1, 5 

Abs. 5, 9 Abs. 1 in der Fassung der Z 9 und 10 sowie Abs. 2, 16 Abs. 5 
und die Überschrift zur Anlage 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2007; 

  2. mit 1. Jänner 2011 die §§ 1 Abs. 3 in der Fassung der Z 2, 4 Abs. 5 bis 9, 
5 Abs. 2, 9 Abs. 1 in der Fassung der Z 8, 15 Abs. 8 sowie 16 Abs. 5a und 
6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007. 

Artikel 5 

Änderung des Notarversicherungsgesetzes 1972 (13. Novelle zum NVG 1972) 

Versicherungszeiten nach dem 31. Dezember 1971 Versicherungszeiten nach dem 31. Dezember 1971 

§ 42. (1) Versicherungszeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1971 sind: § 42. (1) Versicherungszeiten aus der Zeit nach dem 31. Dezember 1971 sind: 
 1 bis 3. unverändert.  1 bis 3. unverändert. 
 4. Zeiten, in denen ein Versicherter aufgrund der Bestimmungen des Wehr-

gesetzes 1990, BGBl. Nr. 305, Präsenz- oder Ausbildungsdienst bzw. auf-
grund der Bestimmungen des Zivildienstgesetzes 1986, BGBl. Nr. 679, 
ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst geleistet hat, soweit diese 
Zeiten nach der Notariatsordnung (§ 6 der Notariatsordnung) angerechnet 
werden und sofern diese Zeiten sich nicht schon im Bestand oder Ausmaß 
eines Leistungsanspruches in einer Pensionsversicherung aufgrund ande-
rer bundesgesetzlicher Vorschriften ausgewirkt haben. 

 4. Zeiten, in denen ein Versicherter aufgrund des Wehrgesetzes 2001, 
BGBl. I Nr. 146, Präsenz- oder Ausbildungsdienst bzw. aufgrund der Be-
stimmungen des Zivildienstgesetzes 1986, BGBl. Nr. 679, ordentlichen 
oder außerordentlichen Zivildienst geleistet hat, sofern diese Zeiten sich 
nicht schon im Bestand oder Ausmaß eines Leistungsanspruches in einer 
Pensionsversicherung aufgrund anderer bundesgesetzlicher Vorschriften 
ausgewirkt haben; 

  5. Zeiten der Kindererziehung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG. 

(2) unverändert. (2) unverändert. 

Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1972 Versicherungszeiten vor dem 1. Jänner 1972 

§ 43. Versicherungszeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1972 sind: § 43. Versicherungszeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1972 sind: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. Zeiten, in denen ein Versicherter aufgrund der Bestimmungen des Wehr-

gesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, ordentlichen oder außerordentlichen Prä-
senzdienst geleistet hat, soweit diese Zeiten nach der Notariatsordnung 
(§ 6 der Notariatsordnung) angerechnet werden und sofern sie sich nicht 
schon im Bestand oder Ausmaß eines Leistungsanspruches in einer Pensi-
onsversicherung aufgrund anderer bundesgesetzlicher Vorschriften aus-
gewirkt haben. 

 2. Zeiten, in denen ein Versicherter aufgrund des Wehrgesetzes 2001, or-
dentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst geleistet hat, soweit die-
se Zeiten nach der Notariatsordnung (§ 6 der Notariatsordnung) ange-
rechnet werden und sofern sie sich nicht schon im Bestand oder Ausmaß 
eines Leistungsanspruches in einer Pensionsversicherung aufgrund ande-
rer bundesgesetzlicher Vorschriften ausgewirkt haben. 

Anrechenbarkeit der Versicherungsmonate Anrechenbarkeit der Versicherungsmonate 

§ 45. (1) unverändert. § 45. (1) unverändert. 

(2) Bei der Ermittlung des Anrechnungszeitraumes bleiben folgende Zeiten, 
sofern sie nicht als Versicherungszeiten gelten, außer Betracht: 

(2) Bei der Ermittlung des Anrechnungszeitraumes bleiben folgende Zeiten, 
sofern sie nicht als Versicherungszeiten gelten, außer Betracht: 

 1. und 2. unverändert.  1. und 2. unverändert. 
 3. Zeiten, in denen ein Versicherter auf Grund der Bestimmungen des 

Wehrgesetzes 1990 Präsenz- oder Ausbildungsdienst bzw. auf Grund der 
Bestimmungen des Zivildienstgesetzes 1986 ordentlichen oder außeror-
dentlichen Zivildienst geleistet hat; 

 3. Zeiten, in denen ein Versicherter auf Grund des Wehrgesetzes 2001 Prä-
senz- oder Ausbildungsdienst bzw. auf Grund der Bestimmungen des Zi-
vildienstgesetzes 1986 ordentlichen oder außerordentlichen Zivildienst 
geleistet hat; 

 4. bis 6. unverändert.  4. bis 6. unverändert. 

(3) unverändert. (3) unverändert. 

Waisenpension Waisenpension 

§ 57. (1) bis (3) unverändert. § 57. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus sind die in Abs. 2 
genannten Personen als Kinder anzusehen, wenn und solange sie: 

(4) Auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus sind die in Abs. 2 
genannten Personen als Kinder anzusehen, wenn und solange sie: 

 1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 26. Lebens-
jahres; zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener 
Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfung und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist 
die Schul- oder Berufsausbildung durch die Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 1990 bzw. des Zivildienstes, 
durch Krankheit oder ein anderes unüberwindbares Hindernis verzögert 
worden, so sind sie als Kinder auch über das 26. Lebensjahr hinaus für ei-
nen der Dauer der Behinderung angemessenen Zeitraum anzusehen 

 1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden, die ihre Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht, längstens bis zur Vollendung des 26. Lebens-
jahres; zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener 
Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfung und auf die Erwerbung eines akademischen Grades. Ist 
die Schul- oder Berufsausbildung durch die Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001 bzw. des Zivildienstes, 
durch Krankheit oder ein anderes unüberwindbares Hindernis verzögert 
worden, so sind sie als Kinder auch über das 26. Lebensjahr hinaus für ei-
nen der Dauer der Behinderung angemessenen Zeitraum anzusehen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. unverändert.  2. unverändert. 

Aufnahme in die Pensionsversicherung Aufnahme in die Pensionsversicherung 

§ 64. Scheidet ein in der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz Versicherter aus einer dieser Pensionsversiche-
rungen aus und wird er nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 versicherungs-
pflichtig, so sind die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes über die Aufnahme in ein pensionsversicherungsfrei-
es Dienstverhältnis sinngemäß mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

§ 64. Scheidet ein in der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozi-
alversicherungsgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz Versicherter aus einer dieser Pensionsversiche-
rungen aus und wird er nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 versicherungs-
pflichtig, so sind die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes über die Aufnahme in ein pensionsversicherungsfrei-
es Dienstverhältnis sinngemäß mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

 1. unverändert.  1. unverändert. 
 2. dem Überweisungsbetrag sind nur nach dem vollendeten 22. Lebensjahr 

liegende Beitragsmonate der Pflichtversicherung zugrunde zu legen; vor 
diesem Zeitpunkt liegende Beitragsmonate sind nur dann zu berücksichti-
gen, wenn diese Zeiten nach der Notariatsordnung als juristische Praxis 
für die Erlangung einer Notarstelle gelten; 

 2. dem Überweisungsbetrag sind nur nach dem vollendeten 22. Lebensjahr 
liegende Beitragsmonate der Pflichtversicherung zugrunde zu legen; vor 
diesem Zeitpunkt liegende Beitragsmonate sind nur dann zu berücksichti-
gen, wenn diese Zeiten nach der Notariatsordnung als juristische Praxis 
für die Erlangung einer Notarstelle gelten oder wenn es sich um Zeiten ei-
ner Teilpflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d, e oder g ASVG 
handelt; 

 3. dem Überweisungsbetrag sind Zeiten nach Z 2 nur bis zu einem Höchst-
ausmaß von 48 unmittelbar vor dem Ausscheiden liegenden Monaten 
zugrunde zu legen; er ist um noch nicht berücksichtigte Zeiten, die in ei-
nem gemäß § 63 Abs. 1 und 2 geleisteten Überweisungsbetrag enthalten 
waren, zu erhöhen; 

 3. dem Überweisungsbetrag sind Zeiten nach Z 2 - mit Ausnahme der Zeiten 
einer Teilpflichtversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. d, e oder g ASVG - 
nur bis zu einem Höchstausmaß von 48 unmittelbar vor dem Ausscheiden 
liegenden Monaten zugrunde zu legen; er ist um noch nicht berücksichtig-
te Zeiten, die in einem gemäß § 63 Abs. 1 und 2 geleisteten Überwei-
sungsbetrag enthalten waren, zu erhöhen; 

 4. unverändert.  4. unverändert. 

 Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2007 
(13. Novelle) 

 § 113. Es treten in Kraft: 
  1. mit 1. Jänner 2008 die §§ 43 Z 2, 45 Abs. 2 Z 3 und 57 

Abs. 4 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2007; 

  2. rückwirkend mit 1. Jänner 2005 die §§ 42 Abs. 1 Z 4 und 5 
sowie 64 Z 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2007. 
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